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eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizu-

führen, und mit dem Vorsatz begangen wird, die Bevölke-

rung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffent-

liche Stellen oder eine internationale Organisation zu einer 

Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder 

die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen 

oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer 

internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern 

oder zu zerstören.“

Terroristische Handlungen sind demnach solche, die mit 

Tötungs- oder schwerer Körperverletzungsabsicht oder 

zur Geiselnahme und mit dem Zweck begangen werden, 

einen Zustand des Schreckens hervorzurufen, eine Bevöl-

kerung einzuschüchtern oder etwa eine Regierung zu nöti-

gen, und dabei von den relevanten Terrorismusabkommen 

erfasst werden.

Edvard Munch: Der Schrei. Lithographie, 1895,  

49,4 × 37,3 cm, Sammlung Gundersen, Oslo

Dieser Zustand des Schreckens und nicht die eigentliche 

Straftat steht bei terroristischen Handlungen im Mittel-

punkt. Dabei zählen Versammlungsstätten nicht erst seit 

den Anschlägen von Paris und Manchester zu den kri-

tischen Infrastrukturen, die durch terroristische Anschläge 

bedroht werden können.

Die absichtliche Störung einer Veranstaltung ist nicht 

gleich Terror. Da Terroranschläge nicht auf die eigentliche 

Schädigung des Gebäudes oder der Infrastruktur zielen, 

sondern auf den Zustand des Schreckens, sollte man bei 

der Definition von Maßnahmen gegen terroristische Hand-

lungen von der absichtlichen Störung (Sabotage) abgren-

zen. Eine Störung richtet sich gezielt auf die Veranstal-

tung und deren Inhalte und kann von innen, also von den 

Besuchern bzw. der Darbietung, oder von außen durch 

andere Akteure erfolgen. Der Umgang mit einer Störung 

im Sinne einer Sabotage macht die Sache nicht einfacher, 

grenzt diese aber deutlich ein, da in den vier Dimensionen 

des Sicherheitsproblems auf die Veranstaltung bezogene  

Maßnahmen erfolgen können, die sich lokal und konkret 

umsetzen lassen anstatt abstrakt und in der Zukunft unge-

wiss zu sein. Das Spektrum der absichtlichen Störung einer 

Veranstaltung ist breit gefächert und beginnt bei den “Buh-

Rufen”, umfasst Schlägereien und Gewaltdelikte unter den 

Besuchern oder Blockaden der Zufahrtswege zum Veran-

staltungsgelände durch Demonstranten. Letztere Form 

der Veranstaltung ist jedoch grundsätzlich durch das Ver-

sammlungsgesetz geschützt, kann aber unter Umständen 

durchaus zu einer kritischen Störung heranwachsen, wie 

etwa bei der Blockade der „grünen Woche“ im Januar 2016 

durch demonstrierende Landwirte.

Zur Herstellung sicherer Veranstaltungsumgebungen bil-

den die Schutzziele die Grundlage für das Agieren und den 

Schutz von Leben und Gesundheit: Eines der hauptsäch

lichen Schutzziele ist der umfassende und wirkungsvolle 

Schutz der Besucher mit einer funktionierenden medizini

schen Hilfeleistung.

Beispielhaft steht der Sanitätswachdienst innerhalb der 

Veranstaltungsorganisation als Operationalisierung dieses 

Schutzbedürfnisses. Der Sanitätswachdienst wird orga-

nisatorisch-technisch aufgestellt und berührt zudem die 

existenzielle Dimension: Es wird der bestmögliche Auf-
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wand betrieben, das Leben und die Gesundheit der Besu-

cher zu schützen.

Die familiäre oder nachbarschaftliche Solidarität oder, 

anders gesprochen, der Zusammenhalt der Besucher 

kann einer Veranstaltung nicht von außen verordnet wer-

den. Dieser kann nur aus dem inneren Gefüge heraus ent-

stehen, da z. B. bei einem Straßenfest ganz andere Kräfte 

mobilisiert werden können als bei einem Kongress. Hier ist 

eine Wirkung der soziokulturellen Dimension evident.

Die technisch-organisatorischen Maßnahmen lassen sich 

rein theoretisch unendlich oft miteinander kombinieren 

und aufeinander abstimmen oder erweitern. Dies führt aber 

zu einem erheblichen Aufwand in technischer und orga-

nisatorischer Hinsicht und zu einer fortschreitenden Ver-

langsamung der Prozesse bzw. einer überproportionalen 

Investition in Ressourcen. Nur wenn es gelingt, diese tech-

nisch-organisatorischen Maßnahmen präzise aufeinan-

der abzustimmen, verhindert man eine gegenseitige Blo-

ckade.  Die einzelnen Komponenten können problemlos, 

wie ein Uhrwerk ineinandergreifen und messbare Ergeb-

nisse sicherstellen. Die  Komponenten können aber auch 

ungewollt so ungünstig miteinander verknüpft werden, 

dass es schier unendlich lange dauert, bis Ergebnisse erzielt 

werden. 

Maßnahmen in allen Dimensionen sollten sinnvoll und mit 

Bedacht aufeinander abgestimmt werden. Die sichere und 

widerspruchsfreie Kommunikation aller Partner innerhalb 

der Veranstaltungsorganisation hat dabei höchste Priori-

tät, alle Funktionsträger müssen jederzeit „an einen Tisch“ 

gerufen werden können. Dabei muss allen Beteiligten klar 

sein, dass die Terrorprävention den Beschränkungen der 

obigen Dimensionen unterliegt und dass die Terrorab-

wehr Aufgabe der staatlichen Sicherheitsorgane ist. Den 

Besuchern muss aber im Gegenzug vermittelt werden, 

dass Veranstaltungen grundsätzlich eine risikogeneigte 

Gefahrenumwelt darstellen, die durch die Verbreitung ter-

roristischen Schreckens zusätzlich verschärft werden. Eine 

zu 100 Prozent sichere und vollständig geschützte Veran-

staltung kann und wird es auch in Zukunft nicht geben: 

Die existenzielle Einsicht, dass Veranstaltungen nicht 

unverwundbar sind, sollte jeder Planung zugrunde liegen. 

Umgekehrt werden aber auch nicht alle Veranstaltungen 

per se durch Terrorgefahren unsicherer. 

Fallbeispiel:

Umgang mit Störungen bei Veranstaltungen des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags

Die Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kir-

chentags (DEKT) bieten den Rahmen für den Diskurs und 

fruchtbare Diskussionen.

Nach der Erfahrungen der Diktatur des Nationalsozialis-

mus und des Zweiten Weltkriegs machten sich die evan-

gelischen Christen unter anderem die Aufgabe zu eigen, 

die Einzelgewissen der Protestanten so zu schärfen, dass 

sie nie wieder derart in die Irre gehen würden wie zur Zeit 

des Nationalsozialismus. Der Kirchentag bietet stets den 

Raum, die Zeichen der Zeit abzubilden und gleichzeitig die 

Herausforderungen der Zeit zu formulieren. „Evangelische 

Zeitansagen“ wurden möglich, wann immer der Kirchen-

tag zu einem „dritten Ort“ wurde, an dem Streitparteien 

zusammenkamen, um nunmehr öffentlich ihre unter-

schiedlichen Standpunkte zu diskutieren. Dabei wurde die 

Partizipation  zum Prinzip.

Während unterschiedliche Ansichten in gesellschaftlichen 

und spirituellen Fragen zum Wesen  gehören, besteht Einig-

keit darin, dass Gewaltfreiheit bei der Lösung von Kon-

flikten als oberster Grundsatz gilt. Dennoch sind Störungen 

durch erhitzte Konflikte in Veranstaltungen, ggf. auch durch 

bewusste Provokationen, nicht von vornherein auszuschlie-

ßen. Die besonnene, maßvolle und planvolle Reaktion auf 

Konflikte kann jedoch bewirken, dass die Durchführung der 

Veranstaltung auch weiter ermöglicht wird.

Die Verfahrensregeln sehen hier vor, das direkte Gespräch 

zu suchen und die demokratischen Möglichkeiten der Ein-

beziehung auszuschöpfen, etwa durch den Appell an das 

Plenum und dessen Entscheidung durch Abstimmung. Ver-

suche, Veranstaltungen für andere Inhalte zu instrumen-

talisieren, können und sollen auf diese Weise abgewehrt 

werden. Die Teilnehmenden haben ein Recht darauf, die 

Veranstaltungen so zu erleben, wie sie angekündigt und 

von den zuständigen Gremien und Projektleitungen kon-

zipiert sind. Je nach Veranstaltungsformat gibt es unter-

schiedliche Herangehensweisen:

1. Veranstaltungen mit Plenum
Für die Beteiligung des Plenums sehen die Verfahrensregeln 

eine Grundform vor: „Anwältinnen“ und „Anwälte“ des Publi-

kums haben in Podiumsdiskussionen die Aufgabe, die Inte-

ressen des Publikums zu vertreten, Fragen und Diskussions-
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beiträge aus dem Plenum zu sammeln und gebündelt in die 

Diskussion des Podiums einzubringen. Fragen und Beiträge 

können den Anwältinnen und Anwälten des Publikums von 

Beginn der Veranstaltung an schriftlich gegeben werden. 

Darüber hinaus können in allen Veranstaltungen des the-

matischen Programms (mit Ausnahme der Hauptvorträge) 

Resolutionsanträge von den Teilnehmenden eingebracht 

werden. Für Resolutionen gelten eigene Verfahrensregeln. 

Diese Resolutionen sind nicht Äußerungen vom DEKT, son-

dern Entschließungen der an ihrem Zustandekommen 

beteiligten Teilnehmenden.

2. Bedingungen für Mitwirkende
Alle Gruppen, die sich um die Mitwirkung bei Veranstal-

tungen des DEKT beworben haben, haben sich mit ihrer 

Bewerbung auf die Einhaltung der Mitwirkungsbedin-

gungen verpflichtet. Zu ihnen gehört unter anderem die 

Anerkennung der grundsätzlichen Ziele des Deutschen 

Evangelischen Kirchentages, wie sie in der Präambel seiner 

Ordnung formuliert sind:

Der Deutsche Evangelische Kirchentag will Menschen zusam-

menführen, die nach dem christlichen Glauben fragen. Er will 

evangelische Christen sammeln und im Glauben stärken. Er 

will zu Verantwortung in der Kirche ermutigen, zu Zeugnis 

und Dienst in der Welt befähigen und zur Gemeinschaft der 

weltweiten Christenheit beitragen.

Darüber hinaus sind Mitwirkende aufgefordert, möglichst 

sparsam mit natürlichen Rohstoffen (z. B. Papier) umzuge-

hen, Energie zu sparen und Abfall zu vermeiden sowie die 

Besucherinnen und Besucher vor übermäßigen Verkaufsan-

geboten, Lärm und Medien (z. B. Video) zu bewahren. Andere 

Gruppen und Vertreter ähnlicher aber auch gegensätzlicher 

Positionen sind neben sich zu dulden, die vorhandenen 

räumlichen und technischen Gegebenheiten sind von den 

mitwirkenden Gruppen fair zu nutzen. Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden ist Voraussetzung. Dies schließt Gewalt-

freiheit im Austragen von Konflikten unbedingt ein.

3. Deeskalationsleitfaden bei Störungen in fünf Stufen
Trotz der Verfahrensregeln kann es zu gezielten Störungen 

des Veranstaltungsablaufes kommen. Für den Umgang mit 

solchen Fällen hat sich als Leitfaden das folgende Verfah-

ren der fünf Deeskalationsstufen bewährt. Die Organisati-

onsleitung unterstützt dabei die Veranstaltungsleitung. Sie 

informiert und bindet bei Bedarf die zentrale Organisati-

onsleitung ein. Die Deeskalationsstufen lassen sich im Ein-

zelnen wie folgt beschreiben:

1. Stufe:
Gespräch mit störenden Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmern
Ein Mitglied der Veranstaltungsleitung versucht im Gespräch 

mit den Störern deren Anliegen zu klären und sagt ihnen, 

welche ihrer Forderungen erfüllbar sind und welche nicht. 

Die Veranstaltung läuft davon unberührt weiter.

2. Stufe:
Behandlung im Plenum
Falls in der ersten Stufe keine Lösung erreicht werden 

kann, soll das sachliche Anliegen der störenden Gruppe/n 

nach Zustimmung des Plenums für eine von vornherein 

begrenzte Zeit (10 bis 15 Minuten) in die Veranstaltung ein-

bezogen werden: Eine Vertretung der Gruppe kann sich in 

einem Beitrag von höchstens drei Minuten mit einem Funk-

mikrofon aus dem Besucherbereich heraus äußern. Wäh-

rend der restlichen vorher beschlossenen Zeit folgt eine 

Plenaraussprache, wenn es Publikumsmeldungen gibt. 

Sollte begründeter Anlass zu der Annahme bestehen, 

dass die Störenden kein Sachanliegen vorbringen, son-

dern die Durchführung der Veranstaltung verhindern 

wollen, wird ein solches Vorgehen nicht sinnvoll sein. In 

diesem Fall sollte eine Beruhigungswirkung dadurch her-

beigeführt werden, dass die Veranstaltungsleitung die in 

der Halle anwesenden Teilnehmenden auffordert, sich mit 

ihrem Sitz-/Banknachbarn über die eingetretene Situa-

tion zu besprechen. Die Organisationsleitung informiert 

die zentrale Organisationsleitung darüber, dass es in der 

Veranstaltung zu Störungen gekommen ist, welcher Art 

die Störungen sind, sowie darüber, dass die Veranstal-

tung ggf. unterbrochen werden muss, um eine Lösung 

herbeizuführen.

3. Stufe:
Unterbrechung der Veranstaltung
Wenn die zweite Stufe ohne Erfolg bleibt, muss die Ver-

anstaltung für kürzere Zeit unterbrochen werden. Wäh-

renddessen wird erneut versucht, eine Lösung im Sinne der 

ersten oder zweiten Stufe herbeizuführen. Auch an dieser 

Stelle soll die zentrale Organisationsleitung engmaschig 

über den Verlauf der Entwicklungen informiert werden: An 

dieser Stelle wird es zweckmäßig sein, die Organisations-

leitung durch langjährige erfahrene Helfende (Bereichslei-

tende, Liberos der Organisationsleitung) bei der Steuerung 

und Einschätzung der Situation zu unterstützen.
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4. Stufe:
Abbruch der Veranstaltung
Wenn auch dabei kein Erfolg erzielt wird und die Störungen 

so groß sind, dass eine Fortsetzung der Veranstaltung sinn-

los erscheint, kann die Veranstaltung abgebrochen werden. 

In diesem Fall werden alle Mikrofone sofort ausgeschaltet 

bzw. nur noch für Ansagen etwa zur geordneten Räumung 

des Veranstaltungsraumes genutzt. Über die zentrale Orga-

nisationsleitung werden die zuständigen Behörden über den 

Umfang der Störung und den aktuellen Stand informiert.

5. Stufe:
Unmittelbare Gefahr
Bei Gefahr für Leben und Gesundheit werden die Behörden 

der Gefahrenabwehr umgehend eingebunden, so dass sie 

mit Hilfe der Polizei eingreifen können. Dies erfolgt aller-

dings nicht auf Veranlassung der Veranstaltungsleitung, 

sondern seitens der zentralen Organisationsleitung auf-

grund der ihr von der Organisationsleitung übermittelten 

Informationen und entsprechend der Gesamtlage.

Weitere Schutzmaßnahmen

Geschützte Personen
Für Personen mit Schutzbedarf gelten besondere Sicher-

heitsanforderungen, die entsprechend der Vorklärungen 

der Organisationsleitung umgesetzt werden. Hierfür gilt, 

dass sie das Geschehen des Kirchentages nicht ungebühr-

lich beeinträchtigen und belasten dürfen.

Vermeiden nicht zuzuordnender Gegenstände
Zur Vermeidung unnötiger Behinderungen sollen große 

Gepäckstücke an den Gepäckaufbewahrungen abgege-

ben werden. Mitgeführt werden sollen nur Handtaschen, 

Tagesrucksäcke etc., die notwendig sind, um Utensilien 

wie Programmhefte und Proviant bei sich zu haben. Es 

wird den Besucherinnen und Besuchern dringend emp-

fohlen, mitgeführte Taschen stets bei sich zu tragen und 

nicht unbeobachtet zurückzulassen. Helferinnen und Hel-

fer sind angehalten, darauf zu achten, dass keine Taschen 

unbegleitet in den Räumen sind und, wenn dies der Fall ist, 

Eigentümer zeitnah ausfindig zu machen. Eine abgestellte 

Tasche, zu der nach angemessener Suche keine Eigentü-

merin oder kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wird 

als ein mögliches Risiko angesehen, bis hin zur weiträu-

migen Absperrung des Ortes und Beseitigung des Fund-

stückes durch die Polizei. 

Umgang mit Drohungen
Auch der angemessene Umgang mit eingehenden Dro-

hungen gehört zum Alltag einer Veranstaltung mit einem 

breiten gesellschaftlichen Hintergrund. Veröffentlichte 

Kontaktstellen werden auf diese Situation vorbereitet und 

es wird sicher sichergestellt, dass die nötigen Informati-

onen zügig zur zentralen Organisationsleitung und den 

Behörden gelangen. 

Störungen durch Zuschauerverhalten können den 

geplanten Veranstaltungsablauf in erheblichem Maße 

beeinflussen. Zur Einschätzung der Gefährdungslage 

durch Besucher sind insbesondere gesicherte Erkennt-

nisse über die Besucherstruktur maßgeblich, da die Stö-

rungen direkt von Teilnehmern der Veranstaltung ausge-

hen und eine direkte Auswirkung auf die Veranstaltung 

selbst haben. Die Störungen können unterschieden wer-

den in „nicht signifikant“, d. h. durch die am Veranstal-

tungsort anwesenden Einsatzkräfte und -mittel bzw. den 

Sicherheitsdienst zu bewältigen und „signifikant“, d.h. den 

normalen Veranstaltungsablauf gewichtig beeinflussend 

und unter Umständen nicht mit den vor Ort befindlichen 

Einsatzkräften und –mitteln der polizeilichen und nichtpo-

lizeilichen Gefahrenabwehr zu bewältigen.

Nicht signifikante Störungen

• �Alkohol- sowie Drogenmissbrauch und -verkauf, kleinere 

Schlägereien (Gewaltpotenzial), vereinzelter Vandalismus 

und Ruhestörungen, Überklettern von Absperrungen, 

Erklettern von Aufbauten oder Straßenmobiliar, Werfen 

von Gegenständen

• �vereinzelte Diebstähle oder sonstige Kriminalitätsdelikte

Signifikante Störungen

• �Besucherdruck und Gedränge, Massenschlägereien 

(Gewaltpotenzial)

• �Kapitaldelikte, d. h. schwere Straftaten wie Mord, 

Raubübderfälle

• �Brandstiftungen mit großflächiger Ausbreitung des 

Brandes



VERANSTaltungsSICHERHEIT           Kultur und Freizeit vor Ort schützen

13DStGB     DOKUMENTATION NO 141

Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit

 

Veranstaltungen sind offene, dynamische Systeme. Der 

einem sicheren System zugrunde liegende  Sicherheitsbegriff 

wird in verschiedene Dimensionen unterteilt, die wiederum 

aus Sicht des Veranstalters, der Besucher und der Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bewertet 

werden. Somit erscheint es schier unmöglich, den Königsweg 

zur sicheren Veranstaltung theoretisch und allgemeingül-

tig zu beschreiben. Jedes Veranstaltungsformat beinhaltet 

ein Potenzial an Unsicherheit. Die Darstellung von sicheren 

und unsicheren Bereichen mit nur ein, zwei, drei oder mehr 

Methoden der Risikobetrachtung führt nicht zu einer Stär-

kung der Veranstaltung im Sinne einer Widerstandsfähigkeit.

Dennoch gab es in der Vergangenheit unzählige Veranstal-

tungen, die ohne eine besondere Form der Sicherheitsbe-

trachtung sicher durchgeführt wurden. Welche Faktoren spie-

len hier eine Rolle? Anders gefragt: Sind Veranstaltungen, die 

eine rein theoretische und zum Teil juristisch geprägte Sicher-

heitsbewertung erfahren, automatisch sicherer? Die Frage 

kann ganz klar mit Nein beantwortet werden, denn eine juri-

stisch geprägte Sicherheitskonzeption folgt meist dem Ziel 

einer klaren Haftungsabgrenzung. Dabei ist das Sicherheits-

konzept ein Konzept und eben kein Gutachten. Diese unter-

scheiden sich darin, dass ein Konzept einen Plan zur Umset-

zung beschreibt und ein Gutachten Schlussfolgerungen für 

die tatsächliche Beurteilung eines Geschehens ableitet. Soll 

heißen, man kann im Nachgang zu einer Veranstaltung die 

Prozesse fachlich fundiert begutachten. Im Vorfeld einer 

Veranstaltung kann ein Sicherheitskonzept diesen Prozess 

beschreiben sowie Werkzeuge , Methoden und Handlungs-

empfehlungen definieren. Der eigentliche Ablauf, wie in 

einem geschlossenen, technisch klar definierbaren System, 

lässt sich nicht vorhersagen. Diese dynamischen Prozesse 

lassen erahnen, warum die Muster-Versammlungsstätten-

verordnung und die Länderregelwerke Sicherheitskonzepte 

lediglich mit einer vagen und eben nicht mit einer kon-

kreten Definition fordern. In § 43 heißt es:

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber 

ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungs-

dienst einzurichten. 

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucher-

plätzen hat der Betreiber im Einvernehmen mit den für 

Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbeson-

dere der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste, ein 

Sicherheitskonzept aufzustellen. Im Sicherheitskonzept sind 

die Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt 

nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden sowie die 

betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen 

und besonderen Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 

Oftmals finden sich in der Praxis nur rudimentäre oder rein 

deskriptive Papiere. Ein Sicherheitskonzept sollte immer 

an präventiven Gesichtspunkten ausgerichtet sein, frei 

nach dem Motto „Vorbeugen ist besser als heilen!“. 

Im Folgenden stellen wir dar, wer Sicherheitskonzepte ver-

fasst und dies künftig tun sollte bzw. welche Inhalte ein 

Sicherheitskonzept enthalten sollte.

Wer kann oder darf ein Sicherheitskonzept schreiben?
Das Regelwerk definiert keinerlei Qualifikation für Per-

sonen, die ein Sicherheitskonzept formulieren und abstim-

men. Mit der Berufsgruppe der Verantwortlichen für Ver-

anstaltungstechnik nach § 39 der Verordnungen agieren 

bei vielen Veranstaltungen versierte Experten im Bereich 

der Veranstaltungstechnik, die aufgrund ihrer Position 

innerhalb des Betriebs einer Versammlungsstätte in den 

vergangenen Jahren immer wieder die Ausarbeitung von 

Sicherheitskonzepten übernommen haben, wobei der 

technische Betrieb häufig eine Schwerpunkt erhielt. Auch 

werden Sicherheitskonzepte von Rechtsanwälten mitfor-

muliert, die dann hauptsächlich den Blick auf die Haftungs-

abgrenzung legen und weniger die präventiv geprägten 

und pragmatischen Ansätze verfolgen, da sich dies evtl. in 

der Rechtsprechung noch nicht bestätigt hat. Die Sicher-

heitskonzepte, die aus der Sicht eines Brandschutzsachver-

ständigen verfasst werden, haben ebenso ihre Stärken und 

Schwächen. Stand heute ist eine Festlegung hinsichtlich 

der Qualifikation für Personen, die ein Sicherheitskonzept 

formulieren und abstimmen können, noch nicht abschlie-

ßend erfolgt. Erforderlich sind:

03_Das Sicherheitskonzept als zentrales 
Element der Veranstaltungsplanung
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• �Wissen und Verständnis für die Umsetzung von Veranstal-

tungen mit einem erfahrenen Blick auf künstlerische und 

kreative Prozesse 

• �Kenntnis der aktuellen Gesetzes- und Verordnungslage, 

der Vorschriften sowie von Stand und Regeln der Technik 

• �Umsetzung der Anforderungen aus dem Brandschutz

Diese drei Teilbereiche müssen bezogen auf die Sicher-

heitskonzeption für eine Veranstaltung in einem fortwäh-

renden Prozess aufeinander abgestimmt und in Einklang 

gebracht sowie mit den Methoden des Risikomanagement 

bearbeitet werden. Der Prozess des Risikomanagements 

bzw. der Risikobeurteilung besteht aus: 

• der Risikoidentifikation,

• der Risikoanalyse und

• der Risikobewertung.

Dieser Prozess hat die Risikobewältigung mit der Risiko

überwachung als Konsequenz. 

Dies setzt bei der Formulierung des Sicherheitskonzepts 

voraus, dass die Personen diese Methoden beherrschen 

und immer wieder mit präventiven Überlegungen abglei-

chen können. Daher kann eine grundlegende wissenschaft-

liche Aus- und Weiterbildung als Grundvoraussetzung für 

die Ausarbeitung einer Sicherheitskonzeption erforderlich 

sein. Ergänzend ist eine fundierte und langjährige Erfah-

rung im Umgang mit Versammlungsstätten, umgenutzten 

Bauwerken und Veranstaltungen im Freien sowie das breite 

Wissen der Abläufe der behördlichen Gefahrenabwehr und 

der Genehmigungsbehörden unabdingbar. 

Wie wird ein Sicherheitskonzept aufgebaut?
Die Struktur eines Sicherheitskonzepts sollte von allen, die 

an der Ausgestaltung des Sicherheitskonzepts beteiligt 

sind, mitgetragen werden. Wenn etwa die Beschreibung der 

Veranstaltung, die Definition der Schutzziele, die zu erwar-

tenden Gefahren und Risiken sowie die entsprechenden 

Maßnahmen an unterschiedlichen Stellen erwähnt oder 

dann an anderer Stelle spezifiziert werden, verliert man 

schnell den Überblick und kann diese Überlegungen kaum 

zusammenführen. Das Gegenteil vom gewünschten Ansatz 

„klare Strukturen und Zuständigkeiten zu schaffen“ kann 

eine Folge davon sein. Das Sicherheitskonzept muss viel-

mehr das komplexe, offene und dynamische System einer 

Veranstaltung gliedern: 

1. Beschreibung

2. Schutzziele

3. Prävention

4. Risikomanagement

5. Genehmigungsprozess

Dieser konzeptionelle Ansatz der Veranstaltungssicherheit 

wird eingebunden in den „Plan-Do-Check-Act“-Kreislauf 

(PDCA). Dabei erfolgt in Abstimmung mit allen Beteiligten 

eine kontinuierliche Bearbeitung aller fünf Punkte.

Plan-Do-Check-Act“-Kreislauf (PDCA)
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1. In der Bau- und Betriebsbeschreibung der Veranstaltung 

finden sich neben Rahmenbedingungen und besonderen 

Begriffen vorrangig die beteiligten Partner (Organisation) 

und deren Erreichbarkeit.  Weitere wichtige Betrachtungen 

entfallen auf die Besucherkapazität, die An- und Abreise 

der Besucher, die Flächennutzung sowie Details zu den 

baulichen Gegebenheiten, wie etwa sicherheitstechnische 

Einrichtungen oder Flucht- und Rettungswege.

2. Die Definition der Schutzziele geht der Frage nach, bis 

zu welchem Grad die Veranstaltung geschützt werden 

soll. Dabei stellt sich für die an der Umsetzung beteiligten 

Akteure die Frage nach einem akzeptablen Risiko. Hierbei 

kommt man zu der Einsicht, dass es keine absolute Sicher-

heit bei der Umsetzung von Veranstaltungen geben kann. 

Der Leitfaden „Sicherheitskonzepte für Großveranstal-

tungen | Leitfaden für die kommunale Praxis“ des Landes 

Sachsen-Anhalt schreibt dazu:

 

„Allerdings ist immer davon auszugehen, dass jeder Veran-

staltung – und sei sie auch noch so gut vorbereitet – ein 

Risiko inne wohnt, dass (sic!) auch durch eine optimale Vor-

bereitung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 

Die Besucher einer Veranstaltung müssen das als Teil ihres 

allgemeinen Lebensrisikos berücksichtigen. Dies schließt 

den legitimen Anspruch der Besucher nicht aus, vor ver-

meidbaren Risiken geschützt zu werden. Dieser Anspruch 

richtet sich jedoch nicht auf eine einhundert Prozent 

sichere Veranstaltung, sondern darauf, dass die Veranstal-

ter Veranstaltungen so planen, durchführen und nachbe-

reiten, wie ihnen dies nach dem aktuellen Stand der Tech-

nik und des Wissens zum Thema „Veranstaltungssicherheit“ 

möglich ist und die Sicherheitsbehörden sowie die Polizei 

im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die erforder-

lichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Han-

deln in Gefahrenfällen treffen.“

 

Bei der Durchführung von Veranstaltungen kann die Wahr-

scheinlichkeit des Eintritts eines künftigen Schadens nie 

mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei der Beur-

teilung der Akzeptabilität einer Gefahrensituation müssen 

neben objektiven Kriterien auch subjektive Faktoren der 

Risikowahrnehmung berücksichtigt werden. Somit gehört 

die Bestimmung eines akzeptablen/tolerierbaren Risikos 

in den als Risikomanagement bezeichneten gesellschafts-

politischen Prozess zur Sicherheit einer Veranstaltung. 

 

Das Schutzziel ist dabei ein angestrebter Zustand eines 

Schutzguts. Dieser  angestrebte Zustand soll für das 

Schutzgut bei einem Ereignis (bei einer Störung) erhalten 

bleiben.  Folgenden Fragen sind im Rahmen der Sicher-

heitskonzepte zu betrachten sind:

Wovor soll geschützt werden?
Was soll geschützt werden?
Bis zu welchem Grad soll geschützt werden?
Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Als Schutzziel wird im Zusammenhang mit den Sicher-

heitskonzepten ein Übereinkommen zwischen dem Veran-

stalter auf der einen und den Behörden mit Ordnungs- und 

Sicherheitsaufgaben (BOS) bzw. weiteren Fachbehörden 

auf der anderen Seite im Bezug auf die Zielvorstellungen 

zum Umgang mit Krisen bis hin zu katastrophenartigen 

Risiken verstanden. 

Davon abzugrenzen ist der Bevölkerungsschutz: 

Der  Bevölkerungsschutz  ist die Summe der zivilen Maß

nahmen zum Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebens

grundlagen vor den Auswirkungen von Kriegen, bewaff

neten Konflikten, Katastrophen und anderen schweren 

Notlagen sowie solcher zur Vermeidung, Begrenzung und 

Bewältigung der genannten Ereignisse und kann nicht 

Bestandteil der Sicherheitskonzepte sein. 

 

Zu den generellen oder hauptsächlichen Schutzzielen  im 

Sinne der Sicherheitskonzepte gehören vier Bereiche: 

• �der umfassende und wirkungsvolle Schutz der Besucher 

(dem Schutz von Leben und Gesundheit) mit einer wir

kungsvollen medizinischen Hilfeleistung 

• �die kontinuierliche Sicherstellung der Sicherheit und Ord

nung im Veranstaltungsbereich 

• �die schnellstmögliche Wiederherstellung des geplanten 

Ablaufs von Veranstaltungen 

• �weitere Schutzziele, die sich durch Rahmenbedingungen 

der Veranstaltungen bzw. der Veranstaltungsorte erge-

ben, z. B. der Schutz von Baudenkmälern, der Flora und 

Fauna, der Anwohnern.

 

Diese vier generellen Zielsetzungen werden durch die 

Festlegung der folgenden Oberziele konkretisiert:

• �Sicherstellung schneller und klarer horizontaler und ver

tikaler Informations- und technischer Kommunikations

stränge durch (krisensichere, geschützte) Systeme

• �flächendeckend mögliche Alarm-Warnung der Besucher 
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vor Gefahren sowie die gezielte Verhaltensinformation 

für die Besucher zwecks Selbstschutz, Selbsthilfe, Angst- 

und Panikprävention 

• �schnelle und erfolgreiche Räumung zum Schutz von akut 

gefährdeten Personen sowie Evakuierung von Räumen oder 

Bereichen in denen Besucher potenziell gefährdet sind

• �zeitnahe Rettung, qualifizierte notfall- bzw. katastrophen

medizinische Erstversorgung von Verletzten und Erkrank

ten sowie die Sicherstellung adäquater medizinischer Wei

terversorgung durch innovative Versorgungskonzepte 

• �schnelle und wirkungsvolle Begrenzung, Eindämmung 

und Beseitigung von Gefahrenquellen, die von gefährli

chen Ereignissen ausgehen 

• �schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung von 

Entstehungsbränden 

• �Sicherstellung der zeitnahen Information von Entschei

dungsträgern und der reibungslosen Abstimmung 

untereinander durch eine wirkungsvolle Risiko- und 

Krisenkommunikation

 

Um bedarfsermittelnd zu planen und die Planung bedarfs 

orientiert umsetzen zu können, müssen über die Haupt- 

und Oberziele hinausgehende, konkrete Schutz- und 

Interventionsziele festgelegt werden. Dies erfolgt im Rah

men der präventiven Überlegung und ist eingebunden in 

den Prozess des Risikomanagements. Aus diesen Überle-

gungen heraus sind die Schutzziele und Interventions

schwellen für den Zivil- bzw. Katastrophenschutz zu ver

einbaren und immer wieder abzustimmen. 

Bei der Ermittlung und Festlegung dieser Ziele und Vorga

ben sind die möglicherweise sehr variierenden Wirkungen 

gleicher Gefahren aufgrund regionaler bzw. räumlicher, 

demographischer, klimatischer und sonstiger Unterschiede 

und Rahmenbedingungen immer zu berücksichtigen. 

3 Prävention
Mit den Sicherheitskonzepten soll der Nachweis erbracht 

werden, dass die Schutzziele erreicht werden. Dies setzt 

voraus, dass das Konzept die notwendigen Maßnahmen 

definiert und beschreibt. Dies erfolgt in zwei Stufen. Das 

Kapitel 03 betrachtet die präventiven Überlegungen. Das 

Kapitel 04 geht auf konkrete Risiken und Gefährdungen im 

Rahmen einer Risikomatrix ein und definiert Maßnahmen.

Die präventiven Überlegungen versuchen dabei die stö-

renden Ereignisse in der Zukunft unwahrscheinlicher zu 

machen und die Veranstaltung mit einem sich selbstregu-

lierenden System zu stärken. 

Dabei ist die Prävention zunächst nur ein gegenwärtiges 

Bemühen, den Eintritt eines zukünftigen Zustands zu ver-

hindern oder zu steuern. Im engeren Sinne kann damit 

„lediglich ein möglicher Zukunftsentwurf ausgeschlossen 

werden“. Diese praktischen Strategien der Prävention bein-

halten  zugleich den Versuch, einen bestimmten Zukunfts 

entwurf (eine konkrete Planung) umzusetzen. Die für 

die sichere Umsetzung gewählte Strategie der Veranstal-

tung  baut auf einer präventiven Strategie auf. Das Sicher-

heitskonzept geht als Grundlage der präventiven Überle-

gung auf die im weiteren Verlauf vorgestellten 10 Fragen 

ein, so dass die Rahmenbedingungen zusammen mit der 

allgemeinen Beschreibung klar definiert werden. 

4 Risikoidentifikation 
Die Risikoidentifikation ist der Prozess zum Finden, Erken-

nen und Beschreiben von Risiken [ISO 31000]. Dabei sollen 

Ursachen für Risiken und ihre potenziellen Auswirkungen 

identifiziert werden. 

Die Erreichung des Ziels, eine Veranstaltung sicher durch-

zuführen, kann durch Risiken verhindert, verschlechtert 

oder verzögert werden. Es sollen auch Risiken aufgezählt 

werden, die auf den ersten Blick nicht möglich scheinen. 

Denn werden sie zu diesem Zeitpunkt nicht aufgelistet, 

können sie in der anschließenden Analyse nicht berück-

sichtigt werden. Auch Risiken, die nicht im Einflussbereich 

des Veranstalters liegen, werden mitbedacht. Bei der Auf-

listung sollten auch die Folgeeffekte bestimmter Auswir-

kungen untersucht werden. Die Grundlage der Risikoiden-

tifikation bildet die Liste der Gefahren, die hier im Verlauf 

noch genauer dargestellt werden.

4.1 Risikoanalyse
Im Rahmen einer Risikoanalyse soll ein Verständnis für das 

Risiko entwickelt werden. Dazu werden die Quellen und 

Ursachen der Risiken, ihre Auswirkungen und die Wahr-

scheinlichkeit des Auftretens betrachtet. Es werden Fak-

toren identifiziert, die die Auswirkungen und die Eintritts-

wahrscheinlichkeiten beeinflussen, und weitere Merkmale 

des Risikos analysiert. Die vier Stufen der Präventionsmatrix 

Stufe [informieren]
Stufe [beobachten]
Stufe [erkennen]
Stufe [beheben/ verhindern]

bilden die Struktur für die die Bewertung der Risiken. 
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Dabei wird verglichen, wie sich das Risiko ohne Maßnah-

men durch die definierten Maßnahmen verändern lässt. 

Die Darstellung erfolgt in einer Risikomatrix, in der die 

Eintrittswahrscheinlichkeit zusammen mit dem zu erwar-

tenden Schadensausmaß dargestellt wird.

 

4.2 Risikobewertung | Dennoch-Betrachtung
Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind die Grundlage der 

Risikobewertung. In diesem Schritt werden die Ergebnisse 

mit den zuvor formulierten Schutzzielen und den gesetz-

lich verankerten Grenzwerten verglichen. Dabei wird ent-

schieden, welche Maßnahmen zur Risikobewältigung 

durchgeführt werden müssen. Zusätzlich kann eine Prio-

risierung der Risikobewältigung durchgeführt werden, mit 

dem Ergebnis, welche Risiken zuerst in Angriff genommen 

werden müssen. 

Die sogenannte Dennoch-Betrachtung stellt die Auswei-

tung der Betrachtung dar. Trotz der definierten Maßnah-

men, die Störungen verhindern sollen, aufgrund des Wirk-

samwerdens einer vernünftigerweise auszuschließenden 

Gefahrquelle oder des zeitgleichen Wirksamwerdens meh-

rerer voneinander unabhängiger Störungen eine ernste 

Gefahr hervorrufen. Zur Begrenzung von Störungen dieser 

Art werden eigenständige spezielle Maßnahmen definiert. 

 

4.3 Risikobewältigung
Die Risikobewältigung sollte auf Grundlage der Risikoana-

lyse und der Risikobewertung geschehen. Nur so können 

effiziente Bewältigungsstrategien gewählt werden. Bei der 

Auswahl der Schutzmaßnahmen sollte in Anlehnung an 

den Arbeitsschutz folgende Reihenfolge beachtet werden:

• �das Vermeiden/Beseitigen von Gefahrenquellen, 

z. B. das Begradigen von Unregelmäßigkeiten im Boden

• �technische Schutzmaßnahmen, z. B. das Einzäunen von 

Gefahrstellen

• �organisatorische Maßnahmen, z. B. das Einleiten von 

Notfallmaßnahmen

• �verhaltensbezogene Maßnahmen, z. B. das Sicherheits- 

und Ordnerpersonal auf spezifische Gefahren hinweisen

 

Die ausgewählten Maßnahmen sollten mit den entspre-

chenden Prioritäten für die Umsetzung der einzelnen 

Maßnahmen samt der Verantwortlichen und dem Umset-

zungsdatum klar festlegt werden:

• �Gründe für die Auswahl der Maßnahmen, einschließlich 

des erwarteten Nutzens

• �Verantwortliche für die Genehmigung und Zuständige 

für die Umsetzung des Plans

• �vorgeschlagene Aktion

• ��erforderliche Ressourcen, auch für Unvorhergesehenes

•� �Leistungsmessung und Einschränkungen

• �Anforderungen an die Berichterstattung und 

Überwachung

•� �Zeit- und Umsetzungsplan

Zu bedenken ist, dass aus Schutzmaßnahmen oder der 

Kombination verschiedener Schutzmaßnahmen neue 

Risiken entstehen können, die ebenfalls beurteilt und 

bewältigt werden müssen. 

 

4.4 Risikoüberwachung und Überprüfung
Eine Überwachung und Kontrolle, die sicherstellt, dass die 

Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden und auch wirk-

sam sind, ist wichtig. Die Überprüfung erfolgt in einem 

kontinuierlichen Prozess und wird durch die Organisati-

onsleitung koordiniert und abgestimmt. 

 

5. Einvernehmen
Die Einbindung der öffentlichen Verwaltung durch den 

Veranstalter wird als Erziehlung des Einvernehmens 

bezeichnet. Der Veranstalter ist als „Gefährder“ verant-

wortlich für die Erlangung aller erforderlichen Genehmi-

gungen und die Erfüllung der sich daraus ergebenden 

gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen.

Je nach der vor Ort anzutreffenden Verwaltungsstruktur 

ist zunächst zu klären, welches Amt die genehmigende 

Behörde für die gewünschte Veranstaltung ist und wel-

che Zustimmung anderer Behörden als Fachaufsicht not-

wendig ist. Basierend auf diesen Informationen wird der 

Kreis der Beteiligten definiert, die an der Abstimmung des 

Sicherheitskonzepts beteiligt sind. Der Veranstalter muss 

seinen Verfahrensbeauftragten bestimmen, der den parallel 

laufenden Prozess der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts 

und den Abstimmungsprozess mit der öffentlichen Verwal-

tung sowie den beteiligten Fachbehörden moderiert.

Erklärung des Einvernehmens der beteiligten Parteien 
Der Verfahrensverantwortliche muss dafür Sorge tragen, 

dass alle für die sichere Durchführung der geplanten Veran-

staltung relevanten Partner frühzeitig eingebunden wer-

den. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens müssen 

alle Anforderungen aufeinander abgestimmt werden, so 

dass am Ende des Prozesses das gewünschte Einverneh-

men aller Beteiligten erreicht und durch deren Unterschrift 

bestätigt wird.
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04_Die Liste der Gefahren als Gerüst für 
Risikoanalyse und -management

Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit

Strukturelle Anfälligkeit des Ortes
Diese wird bestimmt durch die zur Verfügung stehende 

Fläche des Ortes, die erwartete Anzahl der Besucher, die 

Zugänge und die vorhandenen Rettungsmöglichkeiten. 

Aber auch durch Faktoren wie die Beschaffenheit des Ortes, 

die Anordnung der Zuschauer, der Aufbauten und der tech-

nischen Einrichtungen sowie die Sichtlinien und die Akustik. 

Technische Gefahren sind etwa Brandfall, Explosion, Störung 

der Energieversorgung (Strom- und Gasversorgung), defekte 

sicherheitstechnische Einrichtungen, Ausfall der Veranstal-

tungstechnik. Zudem ist mit bauliche Gefahren, wie Einsturz 

von Bauteilen oder infrastrukturellen Problemen wie Ausfall 

und oder Überlastung einer besucherrelevanten Infrastruktur 

(Garderoben, Toiletten, Verpflegung, …), Ausfall der Telekom-

munikation, Umweltgefährdungen zu rechnen. Sekundärge-

fahren können entstehen, wenn etwa die Übertragung von 

Krankheitserregern durch Ausfall oder Überlastung von Sani-

täreinrichtungen droht.  Der Ausfall oder die Überlastung von 

Verkehrswege sind eine große Gefahr. Dies gilt für den öffent-

lichen Verkehr genauso wie für den Individualverkehr. Aus-

fall und/oder die Überfüllung von Parkplätzen oder Blockade 

von Flucht- und Rettungswegen durch Falschparker, Gegen-

stände, Fahrräder etc. sind Beispiele für Gefahren.

	

Witterung
Witterungseinflüsse haben vor allem bei Open-Air-Veran-

staltungen großen Einfluss auf die Sicherheit des Publikums, 

aber auch bei Indoorveranstaltungen können Witterungs-

einflüsse relevant sein, da sie z. B. Einfluss auf die Rettungs-

wege im Außenbereich sowie auf den Zu- und Abstrom des 

Publikums haben können. Somit muss ein wirksames Wetter-

Management durch eine zuverlässigen Wetterbeobachtung 

eingerichtet werden. Zudem müssen Maßnahmen definiert 

werden, die beim Eintritt von extremen Wetterereignissen 

ergriffen werden sollen. Aufgrund von Wetterereignissen 

können etwa Unterkühlung, Verbrennung (Sonnenbrand 

oder Dehydrierung von Besuchern folgen.

Einwirkungen von außen
Einwirkungen von außen zielen entweder darauf ab, die Ver-

anstaltung absichtlich oder unabsichtlich zu stören, oder 

sie ergeben sich aus Ereignissen, die zwar außerhalb der 

Veranstaltung liegen, sich aber mittelbar auf die Veranstal-

tung auswirken. Absichtliche Störungen können sowohl von 

Besuchern als auch Nichtbesuchern verursacht werden, das 

Spektrum ist breit gefächert und kann von Buh-Rufen über 

Gewaltdelikte, Demonstrationen, eine Blockade der Zufahrts-

wege bis zu Anschlagsdrohungen reichen. Ereignisse, die 

außerhalb der Veranstaltung liegen, könnten z.B. eine Paral-

lelveranstaltung oder der Ausfall von Verkehrssystemen sein. 

Vandalismus, Pyrotechnik, nicht zuzuordnende Gegenstände, 

Bombendrohung, Terror, Amoklauf, Demonstration, globale 

Ereignisse (wie etwa Unwetterkatastrophen), Absage von 

Künstlern oder Gästen oder auch gezielte Falschmeldungen 

sind typische Beispiele für Gefahren.

Besucherzusammensetzung und Verhalten
Faktoren wie Veranstaltungsformat (etwa Flashmob), Alters-

durchschnitt, Emotionalisierung der Besucher durch die pro-

grammlichen Inhalte und Konsum von Alkohol oder anderen 

Drogen beeinflussen das persönliche Verhalten. Gefahren 

können ausgehen von außergewöhnlichen Programmele-

mente (z. B. Kerzen) oder gefährlichen Trends (Selfies, Sun-

burn Art). Sicherheitsrelevante und gewalttätige Personen-

gruppen können verschiedene Gefahren erzeugen, etwa 

Werfen von Gegenständen, Überklettern von Abschran-

kungen, Umweltzerstörung oder Kriminalitätsdelikte (BTM, 

Taschendiebstahl, Sexualdelikte etc.). Auch durch Aufforde-

rungen der Künstler („Stage Diving“) können gefährliche Situ-

ationen entstehen, der Publikumsdruck bzw. das Gedränge 

kann ansteigen. Individualverletzungen können folgen oder 

sogar ein Massenanfall von Verletzten (MANV).

Organisation
Die erforderliche Organisation, Planung und Leitung von Ver-

anstaltungen ist von vielen Faktoren abhängig. Menschliche 

Fehler durch Fehleinschätzung der eigenen Leistungsfähig-

keit bzw. der Gesamtorganisation, psychische Belastungen, 

Überforderung und z. B. fehlender Überblick über die Gesamt 

situation können die Sicherheit einer Veranstaltung für die 

Besucher gefährden. Hierzu können auch z. B. spontan eigen-

mächtiges Handeln, persönliche Präferenzen und Abnei-

gungen oder Defizite in der Kommunikation kommen. Die 

Gefahren für die Besucher können dabei vielfältig sein.
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Das Sicherheitskonzept einer Veranstaltung soll die 

Erreichung der angestrebten Schutzziele sicherstellen. 

Durch Prävention soll der Eintritt eines zukünftigen uner-

wünschten Zustands verhindert werden und zwar durch 

konkrete Planung. Doch wie nähert man sich dem kom-

plexen und hoch individuellen Objekt „Veranstaltung“ an, 

um konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Schutzziele 

festzulegen?

Hierzu hat die Arbeitsgruppe Veranstaltungssicher-

heit einen Zehn-Punkte-Fragenkatalog entwickelt, mit 

dem jede Veranstaltung aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet werden kann und soll.

1 Welche Ziele verfolgt die Veranstaltung?
Hier werden kommunikative (quantitative und qualitative) 

Ziele des Veranstalters hinterfragt bzw. im Gegenzug mög-

liche Ziele der Besucher. Weitere Ziele und Zielsysteme (etwa 

des Betreibers, der Anwohner, der Behörden oder Dritter) 

können und sollen ebenfalls Berücksichtgung finden.

2 Wer trägt das wirtschaftliche Risiko?
Sponsoren und Geldgeber spielen eine große Rolle: Deren 

Reputation und Investment in die Veranstaltung lassen 

Erwartungen entstehen oder dieser Umstand beeinflusst 

Entscheidungswege und Ergebnisse. Eine mögliche (oder 

unmögliche) Versicherung oder Kompensation dieses Risi-

kos kann eine gravierende Rolle spielen.

3 Sind die Verantwortlichkeiten geklärt?
Die wenigsten Veranstaltungen verfügen über eine nie-

dergelegte und nachvollziehbare Organisationsstruktur. 

Dabei ist eine Veranstaltung ein komplexes Organisati-

onsgefüge mit Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und Wei-

sungsbefugnissen. Diese sind oftmals nicht widerspruchs-

frei oder lückenhaft. Bekannte Strukturen (wie etwa aus 

der DIN 15750 oder den Schriften der DGUV) sollten als 

Stand und Regel der Technik angewendet werden.

4 Wurde die Machbarkeit der Veranstaltung geprüft?
Hier spielen Erfahrungswissen und vergleichbare Veranstal-

tungen eine große Rolle. Dies gilt insbesondere für Gefahren, 

Risiken und Bedrohungen bzw. Erfahrungen daraus.

5 Wer wirkt wie auf die Veranstaltung ein bzw. wie  
wirkt die Veranstaltung?
Der Wirkradius einer Veranstaltung sollte nicht unterschätzt 

werden, dies bezieht sich keineswegs nur auf die Anwoh-

ner. Umgekehrt sollte hinterfragt werden, welche wirk-

samen Methoden der Einwirkung mit Bordmitteln mög-

lich sind, etwa durch den Ordnungsdienst bei Störungen. 

Hier ist an präventive Maßnahmen zu denken, etwa an die 

Erstellung eines Lagebildes zum Zuschauerverhalten.

6 Welche Gefahren und Risiken ergeben sich  
durch die Veranstaltung?
Das Konzept der Veranstaltung kann Risiken und Gefahren 

erzeugen, die Reaktion der Besucher hierauf ist kritisch 

zu hinterfragen, etwa bei Wetterrisiken. Decken sich Stö-

rungen mit der Erfassung der Risikoquellen oder lassen 

sich Störungen ausschließen?

7 Mit welchem Verhalten ist bei der Veranstaltung  
zu rechnen?
Verhaltensmuster von Besuchern, bekannte Verhaltens-

weisen bzw. Quellen dazu sind zu berücksichtigen. 

8 Wer trifft Entscheidungen in der 
Veranstaltungsorganisation? 
Diese Fragestellung erscheint trivial, doch oftmals sind ver-

tragliche Strukturen und Abhängigkeiten nicht bekannt, 

gelegentlich kennen sich die Entscheider noch nicht ein-

mal. Dies kann Einfluss auf die Geschwindigkeit von Ent-

scheidungen haben oder deren Findung und Ausführung 

erschweren. Die Frage der Zuständigkeiten der Behörden 

stellt sich hier ebenfalls.

9 Welche Informationen liegen über die Veranstaltung vor?
Welches Wissen ist bekannt bzw. wo sind Lücken? Existiert 

eine Lernkurve in Bezug auf die Veranstaltungsgeschichte 

bzw. während der Planungsphase? Neue Informationen, 

die sich erst während der Veranstaltung ergeben, müssen 

verarbeitet werden.

10 Wie sind die Beteiligten vorbereitet?
Sowohl Verantwortliche als auch Besucher müssen adäquat 

und mit genügend zeitlichem Vorlauf informiert werden.

Prävention als Leitgedanke sicherer Veranstaltungen.
10 Fragen, die an jede Veranstaltung gestellt werden sollten.
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05_Ein Blick in die Praxis:
Vier Veranstaltungsformate mit ganz unterschiedlichen 
Sicherheitsanforderungen 

Public Viewing: ein tolles Format mit neuen 
Herausforderungen 
Christian A. Buschhoff und Harald Scherer

Die letzte Fußballeuropameisterschaft  ist Geschichte, 

aber das nächste internationale Turnier steht schon vor 

der Tür. An vielen Orten gab und wird es Public Viewings 

geben, zu denen sich Menschen versammeln um gemein-

sam ein besonderes Erlebnis zu genießen. Da bei der FIFA-

Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 nicht ausreichend 

Zuschauer die Stadien besuchen konnten, wurde dieses 

Veranstaltungsformat aus der Not heraus geboren und zu 

einem weltweiten „Exportschlager“. Es ist ein starkes For-

mat, weil es viele Aspekte des geselligen Beisammenseins 

verbindet. Da ist zum einen die Freude am Sport, das Mit-

fiebern, die gemeinsame Zeit mit der Familie, mit Freunden 

oder Bekannten. Zum anderen besteht die Möglichkeit bei 

einem Sieg enthemmt zu feiern oder eine Niederlage quasi 

vor der eigenen Tür zu lassen. All dies kann man mit dem 

Begriff der „Begehrlichkeit“ beschreiben. Die Besucher des 

Public Viewings „begehren“ diese Emotionen und sind ent-

täuscht, verstört oder auch ärgerlich, wenn die gestell-

ten Erwartungen nicht erfüllt werden. Solche Begehrlich-

keiten sind ein fester Bestandteil jeder Veranstaltung, und 

daraus entwickeln sich die Grundlagen der Sicherheit. 

Kann man in Zeiten von Bombendrohungen, Terroran-

schlägen, Unwettern oder anderen Gefahren gefahrlos ein 

Public Viewing besuchen? Ja, ganz pauschal geantwortet, 

das kann man und es kommt auch nicht sofort das typisch 

deutsche „Aber“. Warum kann man dies an dieser Stelle, 

und ohne die Details der einzelnen Formate zu kennen, so 

pauschal beantworten?

Diese Frage wirft einen Blick auf die Definition der öffent-

lichen Sicherheit. Diese baut in einem hohen Maße auf 

nonverbalen Abstimmungen zwischen den Besuchern in 

einem örtlich begrenzten Raum auf und ist geprägt von 

früheren Veranstaltungsformaten. Public Viewings imple-

mentieren klassische Charakteristika anderer, in unserer 

Gesellschaft fest verankerter Formate. Die Komponenten 

des Public Viewings mit Getränkeständen, der Beschal-

lung und der großen Bildwand, der Infrastruktur und evtl. 

einer räumlichen Begrenzung tauchen bei einer Vielzahl 

von Veranstaltungsformaten auf. Eine Szenenfläche, die 

bei allen Veranstaltungen ein fester Bestandteil des Kon-

zepts ist, findet sich hier auch wieder. Diese Szenenfläche 

wird durch eine Leinwand, die man aus dem Kino kennt, 

ersetzt und präsentiert die „ergebnisoffene“ Darbietung. Es 

ist vorher nicht klar, wie das Spiel/der Film ausgeht. Davon 

können Besucherreaktionen ausgehen, die nicht vorauszu-

sagen sind. Grundsätzlich ist dieses Veranstaltungsformat 

zwar ein aus wissenschaftlicher Sicht ein widerstandsfä-

higes, sprich resilientes Format. Dennoch ist auch ein Public 

Viewing eine risikogeneigte Umgebung: Die beschriebene 

Begehrlichkeit weckt auch an anderer Stelle Interessen und 

verursacht Störungen. Da muss gar nicht mit Terror, Amok-

läufen oder Blitzeinschlägen argumentiert werden. Ein 

Taschendiebstahl oder ein gezündeter Böller, wie in Turin 

beim Public-Viewing des Champions-Legue Finales kann 

eine ernste Störung des Systems bewirken. Auch wird ein 

noch so widerstandsfähiges Format erheblich geschwächt, 

wenn es zu heterogen ist. Es könnte sich etwa eine über-

wiegend männliche Fangruppe im Alter zwischen 19 und 

30 Jahren versammeln. Zudem müssen neben einfachen 

Prävantivmaßnahmen (etwa ein Glasverbot oder Kontrol-

len auf mitgeführte pyrotechnische Gegenstände) auch 

Maßnahmen des Notfallmanagements vorhanden sein, 

sonst kann selbst ein solch resilientes Format schnell 

unkontrollierten enden, wie in Turin.

Diese Punkte stellen ernstzunehmende Risikoindikatoren 

dar und müssen bei der Sicherheitsbetrachtung immer 

mitbedacht werden. Je homogener eine Veranstaltung ist 

und je unklarerer die Aktion auf einer „Szenenfläche“ sich 

entwickeln kann, desto schwieriger wird es für einen Ver-

anstalter, die Sicherheit einer Veranstaltung im Vorfeld 

genau zu bewerten. Diese Homogenität sollte vermie-

den werden und so ist es eine logische Schlussfolgerung, 

dass schon bei der Planung jeder Veranstaltung ein mög-

lichst breites Spektrum an Besuchern dem späteren Ereig-

nis folgen kann. Auch ein VIP-Bereich bedarf einer beson-

deren Planung: dieser erscheint prestigeträchtig und soll 

zahlungskräftige Besucher anlocken. Müssen wirklich alle 
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Besucher stehen, wo kann man Sitzplätze anbieten, wie 

kann man diese befüllen, wer hat Zugang und gibt es 

Bereiche für besondere Gruppen wie Familien oder mobili-

tätseingeschränkte Besucher?

Gerade in Zeiten einer immer heterogeneren Gesellschaft, 

in denen Menschen nahezu aller Altersstufen und sozialer 

Zugehörigkeit an Veranstaltungen teilnehmen, sind Planer 

mehr gefordert denn je. Reichten früher eine einfache Roll-

stuhlrampe und einige Plätze für Rollstuhlfahrer mit Beglei-

tung oft aus, müssen heute die beschriebenen besonde-

ren Bereiche eingerichtet werden. Technische Lösungen 

werden immer komplexer und ausgefeilter. Die Bereit-

stellung einer induktiven Hörgeräteankopplung kannte 

man früher nur aus Kirchen – heute wird sie als guter tech-

nischer Standard in vielen Versammlungsstätten und auch 

bei Veranstaltungen im Freien umgesetzt. Dies zielt jedoch 

auf die bereits hörgeschädigten Personen. Unter dem 

Stichwort „BYOD“ – „bring your own device“ geht man im 

Bezug auf Menschen mit Höreinschränkungen neue Wege: 

für Simulatanübersetzungen oder auch Programmüber-

tragungen ist der Besucher nicht mehr auf standardi-

sierte, vom Veranstalter gestellte Empfänger/Kopfhörer-

kombinationen angewiesen, sondern kann über sein per 

WiFi  ins Veranstalternetzwerk integrierte Smartphone 

und den eigenen Kopfhörer zuhören. Dazu kann der Besu-

cher ein individuelles Hörprofil einstellen, bestimmte, ihn 

störende Frequenzen ausblenden etc. Somit werden neue 

Wege in Bezug auf die Barrierefreiheit beschritten, die weit 

mehr ist als nur die Vermeidung von Schwellen – hier sind 

eingekoppelte Warndurchsagen vorstellbar, die auch Men-

schen erreicht, die mit der konventionellen Beschallung auf-

grund von Verständnisproblemen nicht erreicht würden. Es 

sind noch weitere non-verbale Ankopplungsmöglichkeiten 

und die Ausweitung von Kommunikationswegen zur Besu-

cheransprache denkbar.

Etablierung eines kulturellen Ort an historischer 
Stelle: Schlossfestspiele Biedenkopf
Birgit Simmler

Die Grundlage für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 

der Idee einer zyklischen Musical-Produktion im Hof des 

mittelhessischen Schlosses Biedenkopf wurde vom Land-

kreis (Eigentümer) durch die Entscheidung zur Sanierung 

der baufälligen Schlossanlage und zur Begradigung des 

Schlosshofs gelegt. Schon in den neunziger Jahren war 

klar, dass dieser Bereich so hergerichtet werden soll, dass 

es möglich ist, Veranstaltungen umzusetzen. Dabei wurde 

bewusst darauf verzichtet, das Schloss zu einer Versamm-

lungsstätte umzuwidmen, sondern eine klassische Bauge-

nehmigung nach § 64 Abs. 4 HBO zu erreichen. So ist der 

Regelbetrieb über das Jahr gesichert und die temporäre 

Nutzung im Rahmen der Schlossfestspiele lässt sich ohne 

größere Probleme mit der unteren Bauaufsicht in Bieden-

kopf abdecken. 

Schlossfestspiele Biedenkopf 

Nun kann man an einem solchen Ort verschiedene Ver-

anstaltungsformate etablieren. Mit den Erfahrungen des 

städtischen Eigenbetriebs ergaben sich drei prägende 

Aspekte:

• �Der Ort ist authentisch und bildet eine wichtige Kulisse.

• �Die erzählten Geschichten müssen immer einen histo-

rischen Bezug zur Stadt, zur Region haben.

• �Das Ensemble besteht aus einer Mischung von Profis und 

Amateuren und hat so einen lokalen Bezug. 

Eine punktgenaue finanzielle Förderung war und ist für 

solche Formate jedoch nicht ohne weiteres vorgesehen. 

Somit entsteht ein breite Föderkulisse: Da sind zum einen 

die Eintrittsgelder, die einen Großteil der Einnahmen aus-

machen. Zum anderen Geldern aus Lottozuschüssen und 

der Förderung aus Mitteln der kulturellen Bildung. 

Im sechsten Jahr der Schlossfestspiele Biedenkopf kann 

man festhalten, dass sich diese in der Bevölkerung eta-

bliert haben und ein fester Bestandteil des kulturellen 
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Lebens geworden sind. Die Besucher trotzen dem schlech-

ten Wetter und die meisten Eintrittskarten verkaufen sich 

bereits zu Weihnachten als beliebtes Geschenk innerhalb 

der Familie, die sich auf eine gelungene Inszenierung 

knapp sechs Monate später freuen kann. 

Wie wird Sicherheit der Zuschauer gewährleistet?

Die bauliche Sanierung bildete die Grundlage für einen 

sicheren Betrieb und engt den über das Jahr laufende 

Museumsbetrieb nicht ein. Die Bauaufsicht und die Feuer-

wehr wurden bei der Planung von Beginn an eingebunden 

und begleiten die jeweils aktuellen Inszenierungen.

Bei der operativen Umsetzung werden an relevanten 

Punkten Profis beauftragt und entsprechend honoriert. 

Die finanziellen Grundlagen der Produktion wurden vor 

Aufnahme der Arbeiten genau kalkuliert so dass das Risiko 

von vornherein bekannt war. 

Die Entscheidungswege innerhalb der Verwaltung sind 

klar und erlauben eine interdisziplinäre Arbeit. 

Gräfte-Trödel in Soest: mal eben die  
Einwohnerzahl verdoppeln
Herbert Kanein

Der Soester Gräfte-Trödel ist ein beachtenswertes Ver-

anstaltungsformat im Kontext sicherer Veranstaltungen. 

Zwei Mal im Jahr kann man entlang der historischen Stadt-

mauer an 500 Ständen bummeln, stöbern und feilschen. 

Dann tummeln sich meist über 40 000 Menschen in der 

malerischen Soester Gräfte vom Osthofentor bis zum Jako-

bitor. In einer Stadt, die wohlgemerkt knapp 50 000 Ein-

wohner zählt.

Dabei handelte sich in der Anfangszeit um einen ganz 

pragmatischen Ansatz. Der Umweltbeauftragte der Stadt 

Soest wollte einen Flohmarkt unter der Prämisse der Müll-

vermeidung etablieren. Und da bot sich das Gelände 

des Kulturhauses Alter Schlachthof an, da dessen Innenhof 

überdacht war und die Infrastruktur mit Versammlungs-

räumen, Gastronomie und Toiletten die notwendigen Rah-

menbedingungen zur Verfügung stellte. Auch agierte der 

Alte Schlachthof als Veranstalter und brachte die Erfah-

rungen zur Umsetzung von Veranstaltungen mit ein. Das 

Format fand regen Anklang, es wurde von zwei Veran-

staltungen im Jahr auf vier erhöht und auf das Gelände 

der angrenzenden Stadthalle erweitert. Eine Erweiterung 

auf die heute genutzte Fläche der Gräfte – eines ehema-

ligen Wassergrabens – an der historischen Stadtmauer 

wurde zwar immer wieder angedacht, war aber aus 

Sicht des Grünflächenamts zum Schutz des Rasens nicht 

genehmigungsfähig. 

Die Veränderung des bis dahin gut etablierten Formats 

hin zu seiner heutigen Größe ergab sich durch eine  Stö-

rung des Systems von außen. Das Gelände der Stadthalle 

wurde für den Trödel reserviert, stand aber durch einen 

kurzfristigen Besuch eines Landesministers nicht zur Verfü-

gung. Die Notwendigkeit, eine Ausweichfläche zu finden, 

ergab sich durch die Tatsache, dass in der Kürze der Zeit eine 

Absage der Veranstaltung nicht möglich war. Kurze Zeit vor-

her gab es eine personelle Veränderung im Grünflächenamt 

und die ursprünglich untersagte Nutzung der Wiese an der 

historischen Stadtmauer war mit der Auflage verbunden, 

das Gelände vor und nach der Durchführung gemeinsam 

zu begehen, so dass die bereits vorhandenen Schäden mit 

denen, die sich durch die Veranstaltung ergeben, abge-

glichen werden konnten. Die erste Veranstaltung konnte 

erfolgreich durchgeführt werden, die Schäden waren über-

schaubar und der Rasen erholte sich an den beschädigten 

Stellen von allein. So stand einer weiteren Etablierung und 

einer Expansion des Markte nichts mehr im Wege. 

Prompt stellte sich auf dem Riesenflohmarkt ein neuer 

Anbieter- und Besucherrekord ein. Bei meist bestem Wet-

ter schlendert nun bei nahezu jeder Veranstaltung ein 

Besucherstrom von der Einwohnerstärke Soests um die 

altehrwürdige Stadtmauer. 

Dabei konnte das Problem der zu geringen Anzahl von 

Parkplätzen nicht gelöst werden. Obwohl Schulhöfe 

und Sonderflächen entsprechend ausgewiesen wurden, 

konnte der Wunsch, dass jeder Teilnehmer unmittelbar 

an seinem Stand parken kann, nicht erfüllt werden. Der 

pragmatische Ansatz: „Parkplätze müssen gefunden wer-

den” hilft das Chaos zwar nicht zu lösen, aber zumindest zu 

bändigen. Die Toilettensituation stellt eine weitere Heraus-

forderung dar: Hierzu werden an mehreren Standorten 

mobile Toilettenwagen aufgestellt, so dass auf die hygie-

nischen Anforderungen angemessen reagiert wird.
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Regeln für die Anmeldung & Umsetzung
Für die Umsetzung des Gräfte-Trödels wurden einfache 

und klare Regeln aufgestellt, von der Anmeldung bis zum 

Ende der Veranstaltung. Zur Müllvermeidung etwa wird 

ein Müllpfand erhoben, das zurückgezahlt wird, wenn der 

Standplatz aufgeräumt und müllfrei hinterlassen wurde. 

Ein Ordnungsdienst ist eingesetzt und kontrolliert die 

Regelungen, u.a. das Fahrverbot innerhalb des Geländes. 

Standbeschicker werden vorab auf die Besonderheiten 

und die besondere Verkehrssituation hingewiesen, Wege 

und Zufahrten sowie die Zuwegungen für Anwohner und 

Rettungswege müssen frei gehalten werden. Durch die 

bekannten Regelungen wird ein friedliches Miteinander 

auch bei großen Besucherzahlen ermöglicht.

Großer Spass für die gesamte Familie an einem 
ungewöhnlichen Ort: 
RED BULL Seifenkistenrennen in Herten
Angelo Plate

Beim Red Bull Seifenkisten-Derby in Herten traf sich im Juli 

2013 die Weltelite der antriebslosen Bergab-Rennwagen. 

Am Start war auch F1-Weltmeister Sebastian Vettel – ver-

kleidet als Super Mario. 

Wenn rollende Maultaschen gegen rasende Couchgarni-

turen antreten, dann handelt es sich nicht um eine gewöhn-

liche Rennsport-Veranstaltung. Das Red Bull Seifenkisten-

rennen ist Breitensport im ursprünglichen Sinne. Hier darf 

jeder mitmachen, der ein verrücktes Gefährt auf die Räder 

stellt und genügend Mut mitbringt, eine 500 Meter lange 

Bahn mit bis zu 15 Prozent Gefälle herunterzuschießen.

Um es den Teilnehmern nicht zu einfach zu machen, wurde 

der Parcours mit Sprungelementen und S-Kurven gespickt. 

Klar, dass viele der mühsam und liebevoll zusammenge

bastelten Renner nur noch in Einzelteilen im Ziel ankamen. 

Begleitet wurden die Crashs von lautstarkem Jubel der 

55000 Zuschauer im Landschaftspark Hoheward.

Mit dem Landschaftspark Hoheward wurde in der Metro-

pole Ruhr eine weithin sichtbare Landmarke als Versamm-

lungsstätte ausgewählt.  Im Herzen des Ruhrgebiets zwi-

schen den Städten Herten, Recklinghausen und Herne. Das 

rund 240 Hektar große Haldenareal (Halden Hoheward 

und Hoppenbruch) des Landschaftsparks Hoheward ist 

multifunktional erschlossen und gliedert sich in verschie-

dene Ebenen.  Auf der Basisebene umschließt eine Ring-

promenade nahezu die gesamte Halde mit komfortablen 

Wegen, die zum Wandern, Joggen und Radfahren einla-

den. Auf der mittleren Ebene folgt die Balkonpromenade, 

die an vielen Punkten abwechslungsreiche Ausblicke in die 

attraktive Umgebung bietet. Verschiedene Serpentinen-

wege verbinden die Ebenen und führen Besucher auf den 

Top-Horizont mit Horizontobservatorium und Sonnenuhr. 

Über das Besucherzentrum werden auch mobile Entde-

ckungsmöglichkeiten angeboten.

In nur knapp fünf Monaten von der Anfrage zur 
Umsetzung
Das Veranstaltungsformat wurde recht kurzfristig Anfang 

2013 zwischen Red Bull und der Stadt Herten als mach-

bar bewertet. Danach wurden alle Akteure für die Umset-

zung eingebunden. Die Koordination der ziemlich kom-

plexen baulichen, technischen, organisatorischen, 

genehmigungsrechtlichen und der programmlichen 

Aspekte erfolgte federführend durch ein Team aus Fach-

leuten verschiedenster Disziplinen in enger Abstim-

mung mit der Red Bull Deutschland GmbH in München 

und deren Lokalbüro für NRW. Wichtig war auch die Ein-

bindung einer lokal gut vernetzten Eventagentur welche 

Erfahrungen mit dem Gelände hatte. Für die Umsetzung 

und das Genehmigungsverfahren war der politische Wille 

des Oberbürgermeisters entscheidend. Die Federführung 

im Genehmigungsverfahren wurde beim Bereichsleiter 

des Ordnungsamts der Stadt Herten zusammengeführt. 

Bei einer erwarteten Besucherzahl von 40000 wurden die 

umliegende Städte über die geplante Veranstaltung infor-

miert. Grundlage der Umsetzung war ein mit allen rele-

vanten Akteuren abgestimmtes Sicherheitskonzept, in 

dem auch die Erfahrungen aus den vorangegangenen Red 

Bull Seifenkistenrennen verarbeitet wurden: Das Rennen 

in Herten war bereits die dritte Auflage in Deutschland, 

bisher wurde das Rennen weltweit 70 mal durchgeführt – 

zum allerersten Mal jedoch auf einer Abraumhalde.
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Christian A. Buschhoff

 

Theater und Schauspielbetriebe als Keimzelle unserer 

modernen Veranstaltungen haben eine lange Tradition. 

Menschen haben sich bereits in der Antike an öffentlichen 

Vorführungen in Theatern unter freiem Himmel erfreut. 

Erst Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aufgrund 

einer ganzen Reihe von Brand- und Schadensfällen in The-

atern ein Bewusstsein für die Gefahren und Risiken, die 

mit der öffentlichen Versammlung vieler Menschen auf 

kleinem Raum einhergehen können.

Der Ringtheaterbrand in Wien am 8. Dezember 1881 mit 

384 Toten markiert einen tragischen Paradigmenwechsel.

Ruine des Wiener Ringtheaters nach dem Brand (1881) 

 

Seit dieser Zeit hat sich das Regelwerk (namentlich die Ver-

sammlungsstättenverordnungen) entwickelt und verändert. 

Dennoch auftretende Brände in Versammlungsstätten zei-

gen, wie wichtig die schnelle und zielgerichtete Evakuierung 

ist. Deren Bedeutung hat nicht zuletzt der Brand in einer als 

Kultur- und Versammlungsstätte genutzten Lagerhalle 2016 

in Okland gezeigt, bei dem 33 Menschen starben. 

Brandruine Künstlerhaus Oakland 

Tweet der Bürgermeisterin von Oakland (05.12.2016) 

Auch innerhalb der Umsetzung in Deutschland gehen die 

Bundesländer eigene Wege, in Hessen etwa durch die Hes-

sische Versammlungsstättenrichtlinie – H-VStättR vom 1. 

Januar 2016, die auf der Muster-Versammlungsstättenver-

ordnung – MVStättVO (Stand: Juli 2014) aufbaut.  Dort heißt 

es in § 42: 
(1) Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat im Einver-

nehmen mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutz-

ordnung und gegebenenfalls ein Räumungskonzept aufzu-

06_Evakuierungskonzept
Ein weiterer Schritt zur Sicherheit in Versammlungsstätten
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stellen. Darin sind die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines 

Brandschutzbeauftragten und der Kräfte für den Brandschutz 

sowie die Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle 

und geordnete Räumung der gesamten Versammlungsstätte 

oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung 

von Menschen mit Behinderung erforderlich sind, festzule-

gen. Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Versamm-

lungsstätten, die für mehr als 1 000 Besucher bestimmt sind, 

gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen, sofern 

diese Maßnahmen nicht bereits Bestandteil des Sicherheits-

konzepts nach § 43 sind. 

(2) Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 

und danach mindestens einmal jährlich zu unterweisen über 

die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und 

-anlagen, Rauchabzugsanlagen, Brandmelde- und Alarmie-

rungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, die 

Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei 

einem Brand oder bei einer sonstigen Gefahrenlage, gegebe-

nenfalls in Verbindung mit dem Räumungskonzept und die 

Betriebsvorschriften.

Das Regelwerk wurde neu strukturiert, um die beson-

dere Bedeutung des betrieblich/organisatorischen Brand-

schutzes und der erforderlichen Maßnahmen für die 

Räumung von Versammlungsstätten im Gefahrenfall 

herauszustellen. In der Brandschutzordnung sind dabei 

die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines Brandschutz-

beauftragten und der Kräfte für den Brandschutz darzustel-

len. Das Räumungskonzept beschreibt die erforderlichen 

Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und 

geordnete Räumung der gesamten Versammlungsstätte 

oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung 

von Menschen mit Behinderung erforderlich sind. 

Versammlungsstätten sind so zu planen, zu errichten und 

zu betreiben, dass es für die Personenrettung in der Regel 

nicht der Mitwirkung der Feuerwehr bedarf. Die notwen-

digen Rettungswege sind baulich sicherzustellen. Somit 

können sich Personen im Gefahrenfall selbst in Sicher-

heit bringen. Für Personen, die sich nicht oder nur einge-

schränkt selbst retten können (Menschen mit Behinde-

rung, ältere Menschen oder Kinder), muss die Räumung 

als Teil der Personenrettung im Gefahrenfall Gegenstand 

geeigneter betrieblicher/organisatorischer Maßnahmen 

sein. Dies bedeutet, dass das Verbringen der hilfsbedürf-

tigen Personen in sichere Bereiche unverzüglich durch 

Betriebspersonal eingeleitet werden muss. Die Feuerweh-

ren sollen davon ausgehen können, dass bei ihrem Eintref-

fen die Räumung bereits durchgeführt ist. Die Rettung von 

Menschen mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlbe-

nutzern, bedarf einer ergänzenden Rettungswegbetrach-

tung. Geeignete Rettungswegnachweise beinhalten für 

diese Personen in der Regel Ausgänge über Rampen, Eva-

kuierungsabschnitte, Rettungsmaßnahmen über Treppen 

durch Betriebsangehörige mit dafür geeigneten Hilfsmit-

teln. Evakuierungsaufzüge dürfen nur Berücksichtigung 

finden, wenn die für ihren Betrieb erforderlichen organisa-

torischen und baulichen Anforderungen erfüllt sind. 

Bei größeren Versammlungsstätten ist die allgemeine Rege-

lung der Brandschutzordnung für die Personenrettung in 

einem objektbezogenen Räumungskonzept gesondert dar-

zustellen. Das Räumungskonzept ist, ausgehend von den 

jeweiligen möglichen Schadenszenarien – insbesondere 

eines Brandes –, über die notwendige interne Alarmierungs-

organisation bis hin zu den einzelnen Räumungsschritten 

und den Aufgaben der einzusetzenden Räumungshelfer zu 

entwickeln. Es enthält in der Regel Maßnahmen der Besu-

cherlenkung, der abschnittsweisen Räumung, der Räu-

mungsorganisation und der Räumung ins Freie. Hierfür 

kann bei komplexen Versammlungsstätten eine Evakuie-

rungssimulation notwendig werden. 

Die vorgesehenen betrieblichen/organisatorischen Maß-

nahmen bedingen eine regelmäßige Unterweisung des 

Betriebspersonals. Es erfolgte hierzu eine redaktionelle 

Anpassung, indem der unterschiedlich definierte Begriff 

„Panik“ nun entfällt und auf die gegebenenfalls notwen-

dige Unterweisung in die Inhalte des Räumungskonzepts 

hingewiesen wird. 

Die Brandschutzordnung ist ein elementarer Baustein für 

den Betrieb einer Versammlungsstätte und ist nun eng ver-

zahnt mit dem Räumungskonzept.

Ihre drei Teile richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. 

Die Brandschutzordnung Teil C  gilt für Personen, denen 

besondere Brandschutzaufgaben übertragen worden sind. 

An erster Stelle steht hier der Brandschutzbeauftragte, aber 

auch der Sicherheitsbeauftragte oder -ingenieure können 

erwähnt werden und im Sinne eines  Evakuierungskon-

zepts können Evakuierungshelfer definiert werden. 

Somit wurde mit der Anpassung der Versammlungs-

stättenverordnung der Teil C der  Brandschutzordnung 

gestärkt und die Einführung eines Evakuierungskonzepts 

hat in der Praxis der Städtischen Bühnen Frankfurt gezeigt:
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• �Der Brandschutzbeauftragte nach Teil C erhält ein stär-

keres Gewicht innerhalb der Organisation.

• �Die Organisationsstruktur wird nochmals konkreter 

gefasst und gestärkt.

• �Vertretungsregelungen und Nachfolger können auf die-

ser Organisation aufbauen.

• �Der operative Betrieb wird klarer strukturiert.

• Die Position der  Veranstaltungsleitung wird definiert. 

• �Durch die Schulung der Mitarbeiter konnte die Anzahl 

der Fehlalarme deutlich reduziert werden.

• �Die Sicherheit der Besucher konnte nochmals erhöht 

werden.

• �Den Beschäftigten, freien Mitarbeitern, externen Dienst

leistern und weiteren Akteuren wird ihre Rolle im Betriebs-

ablauf verdeutlicht.

• �Die Einführung eines  Evakuierungskonzepts inkl.  

Schulung der Mitarbeiter erfordert etwa ein Jahr.

Sicherheits- und Ordnungsdienst

Betreiber und Veranstalter stehen oft vor der Herausforde-
rung, einen Sicherheits- oder Ordnungsdienst zu planen. 
Die Bemessung des Sicherheits- und Ordnungsdienstes mit 
einer Berechnung, also einer Ermittlung anhand von klar 
definierten Einzelschritte die durch die Eingabe von Einzel-
werten einen oder mehrere Ausgabewerte ergeben, erweist 
sich mit den aktuell vorhandenen Methoden als zu komplex. 
Um die Bemessung dennoch mit einer verlässlichen Methode 
zu ermöglichen, wird im Folgenden ein praxisnaher Ansatz 
beschrieben. Dabei werden vier Leistungsmerkmale definiert, 
die im Einzelnen betrachtet und bei der Erstellung der Bemes-
sung berücksichtigt werden:
 
1. Feste Positionen müssen zu jeder Zeit mit Personal besetzt 
sein, sie sind räumlich eng eingegrenzt und sind wichtig für den 
Objektschutz, bei der Kontrolle von Personenströmen, Fahr-
zeugbewegungen und bei Führungsaufgaben.

2. Mobile Positionen sind nicht an einen festgelegten Stand-
ort gebunden, sie sind entweder einem räumlich abge-
grenzten Bereich oder bestimmten Aufgaben zugeteilt.

3. Führungsstruktur und Organisation Für alle Mitarbeiter 
der Sicherheitsorganisation müssen die Zuordnung zu ihrem 
Einsatzbereich, ihre Funktion und die damit verbundene Qua-
lifikation festgelegt werden. Dies kann unterteilt werden in: 
Räumliche Zuordnung, Funktion der Mitarbeiter und deren  
Qualifikation.

4. Zeitlicher Ablauf Der Umfang und der Ort des Einsatzes der 
Mitarbeiter unterliegen einer zeitlichen Strukturierung. Dabei hat 
es sich bewährt, die Planung und Durchführung einer Veranstal-
tung in unterschiedliche Phasen einzuteilen, für die jeweils unter-
schiedliche Vorgaben für den personellen Einsatz erstellt werden.

Weitere Anforderungen für die Bemessung des Sicherheits- 
und Ordnungsdienstes ergeben sich z. B. aus bereits vorhan-
denen Brandschutz-, Räumungs- und Sicherheitskonzepten 
und nicht zuletzt aus den Vorgaben der Behörden, die die Ver-
anstaltungen genehmigen.

Ergänzt wird diese Planung durch einen Positionierungsplan in 
dem die Bereiche, die Abschnitte, die Positionen und die Funk-
tion der Mitarbeiter in einem maßstabsgerechten Plan, der mit 
einem allgemeingültigen Koordinatensystem versehen ist, gra-
fisch dargestellt werden. Die Versorgung der Mitarbeiter mit 
den für sie relevanten Informationen erfolgt in der Regel mit-
tels eines Briefings oder einer Dienstanweisung, beides kann 
sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen.

Unter Berücksichtigung dieser Merkmale sollte es möglich 
sein, eine quantitative und qualitative Bemessung des Sicher-
heits- und Ordnungsdienstes vorzunehmen. Einstufungen 
durch die Genehmigungs- und Ordnungsbehörden als Ord-
nungs-/Sicherheits- und/oder Service-Dienstleistung unter-
scheiden sich in den Bundesländer teils deutlich. Somit sind 
die Grenzen zwischen dem Sicherheits- und Ordnungsdienst 
nicht immer trennscharf.



VERANSTaltungsSICHERHEIT           Kultur und Freizeit vor Ort schützen

27DStGB     DOKUMENTATION NO 141

Harald Scherer

 

Bisher ist immer alles gut gegangen
Veranstaltungen sind grundsätzlich positiv besetzte und 

emotional ansprechende Umgebungen. Hier möchte man 

Freude erleben, Musik hören, Wissenswertes erfahren, 

Brauchtum leben, sich amüsieren und entspannen oder 

interessante Kollegen treffen – die Liste der angenehmen 

mit Veranstaltungen verknüpften Erfahrungselemente 

ließe sich beliebig fortsetzen. In einer solchen Umwelt fällt 

es naturgemäß schwer, an Betriebsstörungen oder gar 

Schadensfälle und Krisen zu denken bzw. sogar die Bewäl-

tigung derselben vorauszuplanen. Zudem sind Veranstal-

tungen oftmals sehr knapp in ihren Zeithorizonten und 

in Bezug auf Budgetfragen kalkuliert. Diese begrenzten 

Räume müssen optimal genutzt werden, um ein adä-

quates Ergebnis zu erreichen. Dass Veranstaltungen jed-

weder Größe und Komplexität zu den gefahrengeneigten 

Hochrisikoumgebungen zählen können, liegt auf der Hand 

und wird von Sachverständigen spätestens seit den Groß-

schadensereignissen der letzten Jahre wie ein Mantra 

wiederholt. 

Störungen können in allen Phasen des offenen Systems 

Veranstaltung regelmäßig vorkommen (SCHERER, 2014): 

Immer dann, wenn Veranstaltungsprozesse oder Ressour-

cen nicht wie vorgesehen funktionieren. Die dadurch ent-

stehenden Schäden sind als gering einzustufen, im Ver-

hältnis zum Haushaltsvolumen zu vernachlässigen bzw. 

beeinträchtigen die Aufgabenerfüllung nur unwesentlich. 

Störungen werden durch Bordmittel im laufenden Betrieb 

beseitigt. Eine Störung kann zu einem Schadensereignis 

im Sinne eines Notfalls heranwachsen, bei dem Prozesse 

oder Ressourcen einer Veranstaltung akut ausfallen und 

drohen, nicht mehr beherrscht werden zu können. Die Ver-

fügbarkeit kann innerhalb einer angemessenen  Zeit nicht 

wieder hergestellt werden. Der Geschäftsbetrieb ist stark 

beeinträchtigt. Es entstehen hohe bis sehr hohe Schäden, 

die sich signifikant und in nicht akzeptablem Rahmen auf 

das Gesamtjahresergebnis einer Veranstaltung oder die Auf-

gabenerfüllung einer Behörde auswirken. Notfälle können 

nicht mehr im allgemeinen Tagesgeschäft abgewickelt wer-

den, sondern erfordern ein Notfallmanagement. 

Unter einer Krise wird eine vom Normalzustand abwei-

chende Situation verstanden, die trotz vorbeugender Maß-

nahmen bei Veranstaltungen jederzeit eintreten und mit 

der normalen Aufbau- und Ablauforganisation nicht mehr 

bewältigt werden kann. Das Krisenmanagement wird aktiv. 

Für die Bewältigung existieren keine Ablaufpläne, son-

dern lediglich Rahmenanweisungen und -bedingungen. 

Ein typisches Merkmal einer Krise ist die Einmaligkeit des 

Ereignisses. Gemeinhin wird ein manifestiertes Risiko als 

Krise verstanden (HEATH & O‘HAIR 2010).

Betriebsunterbrechung und Business-Continuity
Notfälle, welche die Kontinuität von Veranstaltungen 

beeinträchtigen, können eskalieren und sich zu einer 

Krise ausweiten. Unter einer Krise wird dann ein verschärf-

ter Notfall verstanden, in dem der Fortbestand der Ver-

anstaltung oder das Leben und die Gesundheit von Per-

sonen gefährdet sind. Die Krise konzentriert sich auf das 

Veranstaltungsformat und beeinträchtigt nicht breitflä-

chig die Umgebung oder das öffentliche Leben. Sie kann, 

zumindest größtenteils, selbst behoben werden. Es exis

tiert jedoch eine Vielzahl von Krisen, welche die Veranstal-

tungen nicht direkt betreffen. Beispiele dafür ergeben sich 

aus der Liste der Gefährdungen und der im Rahmen des 

Risikomanagements durchgeführten Risikoanalyse. 

An erster Stelle steht im Sinne des „Business-Continuity-

Management“ das Aufrechterhalten des Betriebs. Die 

Grundlagen dafür werden durch die Geschäftsführung 

bzw. die Veranstaltungsleitung definiert, um die strate-

gischen Ziele festzulegen, die mit dem Aufbau und dem 

Betrieb des Notfallmanagements verfolgt werden. Zur 

Notfallmanagementstrategie, oder kurz Notfallstrategie, 

zählen nach BSI (2010) folgende Komponenten: 

07_Wenn dann doch etwas passiert!
Notfallorganisation und -management in 
Veranstaltungsumgebungen



VERANSTaltungsSICHERHEIT           Kultur und Freizeit vor Ort schützen

28 DStGB     DOKUMENTATION NO 141

• �die Festlegungen, welche Ziele geschützt werden sol-
len (Schutzzielsystem), 

• �welche Schadensszenarien ausschlaggebend sin,  
• �welche Arten von Unterbrechungen als existenzbe-

drohend angesehen werden 
• �welche Bereitschaft besteht, Risiken zu tolerieren, 

bzw. wie hoch das Risikoakzeptanzniveau für die Ver-
anstaltung ist  

• �in welcher Art und Größenordnung etwas dagegen 
unternommen werden soll und  

• �was bei der Notfallbehandlung primäres Ziel ist 
•der  �Handlungsbedarf für Veranstalter und Betreiber 

Wie können Veranstalter und Betreiber diesen Szena-
rien adäquat begegnen?
Zunächst bleibt als Orientierung nur der Leitsatz des § 43 

in den verschiedenen Versammlungsstättenregelwerken 

der Bundesländer bzw. der entsprechenden Muster. Erfor-

dert es die Art der Veranstaltung – so heißt es dort –, hat 

der Betreiber ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Die Unge-

nauigkeit dieser Regelung wird spätestens dann evident, 

wenn es daran geht, ein solches Konzept zu erarbeiten. Und 

oftmals scheitert es schon daran, wen man für diese Auf-

gabe einsetzt bzw. über welche Qualifikation und Repu-

tation bzw. Erfahrung der Ersteller verfügen soll. Ich habe 

Sicherheitskonzepte gesehen, die neben den obligato-

rischen Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehlern auch jede 

Menge sachliche Mängel hatten. Oftmals werden Vorlagen 

aus anderen Verfahren verwendet, was spätestens durch 

Copy-Paste-Fehler (falsches Datum) auffällt oder wenn dort 

Inhalte stehen, die offenkundig nicht zur betreffenden Ört-

lichkeit gehören können. Zum Teil wird man dort mit haar-

sträubenden Angaben konfrontiert, die weder regelwerklich 

korrekt sind noch im Ernstfall haltbar wären. Selbst wenn ein 

solches Konzept nach anerkanntem Stand der Technik erstellt 

wird, herrscht oftmals die Meinung vor, dass die staatliche 

Gefahrenabwehr wohl alles regeln würde, wenn es denn ein-

mal zu Problemen kommt. Zur Festigung dieser Sichtweise 

„helfen“ die staatlichen Regelwerke durchaus nach, denn 

in den Gefahrenabwehrgesetzen der Länder werden etwa 

Brandsicherheitswachen gefordert, deren Hauptaufgabe 

jedoch nicht in der Brandbekämpfung besteht, sondern in der 

Unterstützung der Räumung und der nachrückenden Kräfte. 

Im Bezug auf ordnungsdienstliche Verantwortung zählen 

viele Veranstalter durchaus auf die Kompetenz der Polizei, die 

spätestens seit der aufgerüsteten Silvesternacht von 2016 auf 

2017 in Köln um Rehabilitation bemüht ist. Dabei muss klar 

sein, dass Veranstalter und Betreiber zunächst eine eigene 

Organisation aufbauen müssen, je nach Gefährdungslage der 

Veranstaltung. 

Sich rein auf die staatlichen Gefahrenabwehrstrukturen (sei 

es auf die polizeiliche oder nicht-polizeiliche) zu verlassen, 

wäre mehr als grob fahrlässig. Aber selbst wenn die eigene 

Organisation daraufhin ertüchtigt bzw. gehärtet ist, kommt 

es im offenen dynamischen System einer Veranstaltung 

immer wieder zu Störungen, überwiegend von außen. Diese 

Störungen in allen Betriebslagen zuverlässig und in voller 

Wirkungstiefe zu beherrschen, darin besteht die Heraus-

forderung einer umfassenden Notfallorganisation, die weit 

über die bloßen Eckdaten eines Sicherheitskonzepts hinaus-

geht. Somit ist die Notfallorganisation sozusagen die inhalt-

liche Ausgestaltung des Sicherheitskonzepts in abweh-

renden Fragen.

Fallbeispiel: Wenn einmal etwas schiefgeht...
Als Beispiel möchte ich eine Veranstaltung im Freien nen-

nen, bei der ich relativ kurzfristig einige Wochen vorher als 

Verfahrensbeauftragter in bestehende Strukturen stieß. 

Das Sicherheitskonzept existierte bereits und man wollte 

vieles nicht mehr ändern. Der gesetzte Ordnungsdienstan-

bieter war mir nicht bekannt, ich bekam lediglich die Ein-

satzplanung zur Kenntnis. Am Veranstaltungstag unter-

wies ich die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und konnte 

bereits Defizite in der Kenntnis des Arbeitsgebiets feststel-

len. Die von mir ersatzweise vorgeschlagene Teilabschnitts-

regelung (mit fest benannten Unterführern in bestimmten 

Geländeabschnitten und zuverlässigen Kräften an Schlüs-

selpositionen) wurde kritisch gesehen und schlussendlich 

nicht umgesetzt – mit der Begründung, man müsse die 

Kräfte rotieren lassen, sonst würde der Job zu langweilig. 

Im Laufe der Veranstaltung wurde es immer schwieriger, 

die Ordnungsdienstkräfte im Funkverkehr zu erreichen, 

denn zu fehlenden Kenntnissen in der Bedienung eines 

Funkgeräts (trotz Unterweisung) gesellte sich mangelnde 
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Funkdisziplin und die Tatsache, dass beim Rotieren der 

Positionen auch die Funknamen rotierten – oftmals aber 

die Geräte „vergessen“ wurden und umgekehrt. Somit 

„bröckelte“ die Organisation zusehends und der Ord-

nungsdienstleiter war vollauf damit beschäftigt, per Fuß-

streife seine Mitarbeiter beisammenzuhalten. Die Veran-

staltung gipfelte in einem wetterbedingten Abbruch. Die 

einzigen, die bei dem plötzlich einsetzenden Starkregen 

und Sturm trocken blieben, waren die meisten Ordnungs-

dienstkräfte. Diese verließen entgegen der Unterweisung 

und den Funkansagen ihre zugewiesenen Positionen und 

begaben sich in ihren Pausenraum. Die anstehende Räu-

mungsaufgabe wurde dann von Kräften des Veranstalters 

und der Feuerwehr durchgesetzt. 

Organisation statt Schubladenpläne
Dieses Beispiel illustriert, warum ein Sicherheitskonzept im 

Zweifel ein „Konzept“ bleibt und keine detaillierte Einsatz-

planung oder Notfallorganisation ersetzen kann. Viel wich-

tiger als Schubladenpläne sind meines Erachtens daher 

funktionierende und regelmäßig überprüfte Kommunika-

tionswege und die Bewertung der Einsatztaktik im Sinne 

eines Kreisprozesses: Wird die funktionieren? Wo sind Defi -

zite? Wie kann man die Organisation verbessern?

Ganz entscheidend ist es, alle Verantwortlichen schnell an 

einen Tisch holen zu können. Im konkreten Beispiel schei-

terte es bereits daran, weil der verantwortliche Ordnungs-

dienstleiter permanent auf dem Gelände unterwegs und 

damit vor Ende des Betriebstages am Ende seiner Kräfte 

angelangt war. Hier hätte für eine einsatzbereite Vertre-

tung gesorgt werden müssen bzw. als weitere Ansprech-

partner hätten die Unterabschnittsleiter (die es nicht gab) 

hinzugezogen werden müssen.

Die Metapher „schnell an den Tisch holen“ gilt auch für 

sämtliche Bereiche, die ein Sicherheitskonzept berührt. Es 

nützt z. B. nichts, wenn man (um beim obigen Wetterbei-

spiel zu bleiben) einen Schutzraum defi nierte, dieser aber 

am Veranstaltungstag plötzlich verschlossen wäre und 

man erst den Schlüssel suchen müsste. Gleiches gilt für 

die vorbereitete Besucheransprache mittels Lautsprecher-

system. Gerade in Unwetterlagen sind die verfügbaren 

Mikrofone meist auf der Bühne oder am Front-of-House 

– je nach Witterung beides Orte, an denen man kaum 

noch verweilen kann, geschweige denn eine verständ-

liche Räumungsdurchsage absetzen kann. Das heißt, im 

Sicherheitskonzept hat man zwar die Durchsagen festge-

legt, die Durchsage selbst wird jedoch nahezu unmöglich. 

Es wäre auch denkbar, dass die Veranstaltungstechniker 

ihre Geräte bereits abgeschaltet und wetterfest abgedeckt 

haben. Hier muss man technische Ersatzlösungen defi nie-

ren, etwa durch ein automatisches Sprachalarmierungs-

gerät (oder im einfachen Fall ein CD-Player auf „repeat“), 

wobei die Infrastruktur in jedem Fall ersatzstromversorgt 

sein muss, um auch bei Energieausfällen für eine gewisse 

Zeit betriebsbereit zu sein. Selbst wenn es noch möglich 

sein sollte, eine Durchsage abzusetzen, muss dies vorher 

geübt werden. Der Text sollte auf einer wetterfest lami-

nierten Karteikarte zur Verfügung stehen, ohne diese erst 

umständlich suchen zu müssen. Gute Dienste leistet dabei 

auch ein potentes Megafon, das noch als weitere Reserve-

lösung vorgehalten werden sollte.

Somit sollten frühzeitig die Schutzziele aus dem Sicher-

heitskonzept daraufhin abstrahiert werden, mit welchen 

Mitteln und welchem Aufwand diese in der Notfallorga-

nisation hinreichend realisiert werden können. Neben der 

Risikoidentifi kation und den potenziellen Gefährdungen 

gehören die Schadensszenarien ebenso zu einer umfas-

senden Sicherheitsbetrachtung. Diese fasst also die theo-

retischen Annahmen und Eckpfeiler der Sicherheitsarchi-

tektur mit den Maßnahmen in Störungs- und Notfällen 

zusammen. Das Sicherheitskonzept wird damit breiter 

und tiefer. Die Anforderungen zum Erstellen einer solch 

umfassenden Sicherheitsbetrachtung beinhalten neben 

profundem Sachverstand auch eine umfassende Kom-

munikation und Abstimmung mit allen Beteiligten der 

Gefahrenabwehr.
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Prof. Dr. Alexander Fekete

Großveranstaltungen sind wie Städte. Sie zeichnen sich 

durch eine Konzentration von Menschen, und (Infra-)Struk-

turen aus, sind ähnlich dynamisch und heterogen. Men-

schen, die sich oft nicht kennen, kommen in Veranstaltungs-

orten wie auch in Städten zusammen und müssen sich dort 

orientieren und organisieren.

Städte haben mit Veranstaltungen viel gemein, u.a. eine hohe 

Menschendichte und Abhängigkeit von Infrastrukturen wie 

beispielsweise von Energieversorgung.

Wozu der Vergleich von Veranstaltungen  
mit Städten?
Es gibt gegenwärtig Bestrebungen in Forschung und Pra-

xis, die sich mit Risiken für Städte befassen, z. B. die Vor-

sorge vor Naturgefahren oder Programme für eine  „resi-

liente Stadt“ (UNISDR 2012). Veranstaltungssicherheit 

erfährt deutlich weniger Aufmerksamkeit. Aufgrund 

gemeinsamer Merkmale von Städten und Veranstaltungen 

lassen sich Sicherheitskonzepte jedoch teilweise über-

tragen. So zeigen aktuelle Ereignisse wie die Absage von 

Festivals aufgrund von Sturm oder Terrorangriffe auf Ver-

anstaltungsorte, dass Veranstaltungen ähnliche Anforde-

rungen an Sicherheitskonzepte wie Städte in sich tragen.  

Auch kann neben der Gefahr die Verwundbarkeit und 

Resilienz untersucht werden:

• �Ist das Gelände gegenüber einer Gefahr exponiert?

• �Sind bestimmte Menschen auf dem Gelände besonders 

anfällig? 

• �Welche Kenntnisse und Fähigkeiten gibt es, die Ereignisse 

zu bewältigen?

Während diese Fragen im Bereich der Naturkatastrophen-

forschung bekannt sind, sind sie es im Bereich der tradi-

tionellen Besuchersicherheit weniger. Dabei ist es von 

enormer Bedeutung, Gefahren nicht nur von außen zu 

betrachten, sondern auch interne Faktoren des Geländes 

oder der Besucher, also das ganze Bild zu beachten.

Für eine „Kultur der Verantwortung“ (AGVS - Arbeitsgruppe 

Veranstaltungssicherheit 2014) ist neben klassischen 

Sicherheitsvorkehrungen vor allem der Faktor Mensch 

stärker zu erfassen. Denn Sicherheitsmaßnahmen funktio-

nieren nur, wenn sie akzeptiert werden. 

Sicherheit beschäftigt die Menschen in vielerlei Hinsicht. Die 

Risikovorsorge ist aber häufig unbekannt oder umstritten.

Hier ergibt sich noch eine weitere Parallele von Veranstal-

tungen zu einem bestimmten Sicherheitsfeld, dem der 

sogenannten Kritischen Infrastrukturen (KRITIS), wie z.B die 

Energie-, Wasserversorgung oder Transport und Logistik.

08_Veranstaltungen und kritische 
Infrastrukturen
Hilft Resilienz auch hier weiter?
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Welche Zufahrtswege sind essenziell in einem Notfall?

Wie sieht es mit der Wasser- und Stromversorgung aus? 

Ansätze zum Schutz von KRITIS bieten hier viele Synergien 

im Bereich kommunaler und städtischer Zusammenarbeit 

(John-Koch und Fekete 2010).

Aufgrund der ungewohnten Umgebung öffentlicher Orte 

oder auf Veranstaltungen müssen sich Menschen bei einem 

Notfall erst orientieren. Viele Sicherheitskonzepte für Veran-

staltungen besitzen aber noch blinde Flecken für die Abhän-

gigkeiten von anderen Infrastrukturen wie etwa Energieversor-

gung oder alternativen Zufahrtswegen.

Dies und vor allem, die Fähigkeit „außerhalb der Schach-

tel“ zu denken, erfordern neuartige, integrative Risiko- und 

Sicherheitskonzepte, die in den traditionellen Konzepten 

der Gefahrenabwehr oder der Besuchersicherheit feh-

len. Die Besucher, die Vorschriften, das Gelände, und die 

Versorgungsinfrastrukturen müssen zusammenhängend 

betrachtet werden; Ansätze aus dem internationalen Risi-

komanagement könnten hier helfen.

So hat etwa der Begriff Resilienz Einzug in vielerlei Bereiche 

gefunden. Wurde Resilienz zunächst in Bezug auf die 

Kindesentwicklung oder die Stabilität von Ökosyste-

men behandelt, wird Resilienz gerade unter anderem im 

Zusammenhang mit Städten durchaus kritisch untersucht 

(BBSR - Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung 

2013; Difu - Deutsches Institut für Urbanistik 2013). 

Hilft Resilienz jetzt auch für die Veranstaltungssicherheit?

Wie könnte eine Veranstaltung resilient gestaltet werden? 

Resilienz fokussiert im Vergleich zu etablierten Sicherheits- 

und Gefahrenabwehrkonzepten die Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit der Veranstalter wie auch der Besucher. Da 

nicht alle Gefahren im Vorfeld verhindert werden können, 

geht es sowohl um die Reaktionsfähigkeit als auch um die 

langfristige Vorsorge.

Trotz vieler Argumente, dass Resilienz das gleiche meint 

wie das existierende Wissen um Gefahrenabwehr und Not-

fallmanagement, ist das Konzept facettenreicher, denn es 

bedeutet auch

• Flexibilität,

• Erholungsfähigkeit,

• ��Aufrechterhaltung der grundlegenden Funktionen und

• Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit.

Diese Breite an Inhalten macht Resilienz nicht unbedingt 

begreifbarer oder beliebter. Wichtiger ist hier zu fragen:

Was und wen will man befähigen, in einem Krisenfall eine 

Veranstaltung unbeschadet zu erleben? 

Sind Konzepte zur Veranstaltungssicherheit noch auf hun-

dertprozentige Sicherheit ausgelegt? Wenn ja, wie kann 

dieses Ziel erreichen werden, etwa über die Beseitigung 

aller Gefahren? Kann man überhaupt alle Gefahren recht-

zeitig erkennen oder vorplanen? Wie viel Selbstständig-

keit kann man den Besuchern oder den Ordnungskräften 

zumuten? Wie wird Sicherheit gedacht – geht es um die 

Perfektion der Bühnenshow oder ist man flexibel, etwa 

über einen Abbruch der Veranstaltung vor Feststellung der 

Versicherungsübernahme zu entscheiden?

Resilienz allein hat weder diese Fragen erstmals hervor-

gebracht noch bietet das Konzept alle Lösungen dazu 

an. Aber neue Denkweisen regen zum Überdenken alt-

hergebrachter Probleme an und dazu, neue Lösungen zu 

entdecken.   
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Deutsches Institut für Urbanistik

Jan Abt und Holger Floeting

Welche Bedeutung für die eigene Lebensqualität die Tatsa-

che hat, nicht nur sicher zu sein, sondern sich auch sicher 

zu fühlen lässt sich leicht erkennen. Dabei muss im Kontext 

des städtischen Lebensumfeldes durchaus zwischen beiden 

Aspekten differenziert werden, denn eine auf den ersten 

Blick überraschende Tatsache gehört zu den bestbewie-

senen Ergebnissen der kriminologischen Forschung: 

Subjektive Kriminalitätsfurcht und objektive Kriminalitäts-

belastung können voneinander unabhängig sein und

Menschen fürchten sich oft auch in Gegenden mit geringer 

statistisch erfasster Kriminalitätsbelastung. 

Das heißt aber auch, dass Sicherheit breit verstanden wer-

den muss. Der Begriff der Sicherheit umfasst mehr als den 

reinen Schutz vor Kriminalität und weiteren Bedrohungen. 

Es geht auch um die gefühlte und wahrgenommene Sicher-

heit und somit auch um Fragen der Wirkung des Raumes 

oder des sozialen Miteinanders in der Stadt. Dies wiederum 

bedingt, dass weit mehr Akteure als allein die Polizei für eine 

sichere Stadt Sorge tragen und gleichermaßen kommunale 

Fachbereiche wie Ordnung, Stadtplanung, Grün, Jugend 

oder Kultur mit ihren Aktivitäten die städtische Sicherheit 

beeinflussen.

Der öffentliche Raum und seine Sicherheit
Bedeutsam für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bür-

ger sind insbesondere die Sicherheitslage und das Sicher-

heitsgefühl im öffentlichen Raum. 

Als „Gefahrenorte“ werden dabei diejenigen Orte bezeich-

net, an denen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder sons

tige ahndungswürdige Ereignisse stattfinden. Sie können 

mit Hilfe eines kleinräumigen polizeilichen Lagebildes iden-

tifiziert werden, das die Kriminalitätsbelastung in einem 

konkreten Gebiet darstellt. Daten dafür stammen beispiels-

weise aus den Vorgangsbearbeitungssystemen, mit denen 

die Polizei ihre Einsätze dokumentiert. Entsprechende Aus-

wertungen und die erforderlichen Interpretation der Ergeb-

nisse können daher auch nur durch die Polizei selbst vor-

genommen werden. Eine solche sorgsame Interpretation 

ist zwingend erforderlich, um Stigmatisierungen oder Fehl-

schlüsse zu vermeiden. 

„Angsträume“ sind dagegen stark vom subjektiven Erleben 

geprägt. Das Sicherheitsgefühl entsteht durch eine indivi-

duelle Einschätzung der Situation und einer Interpretation 

von Anzeichen. Es ist dabei einerseits von der eigenen Per-

son abhängig – Alter, Geschlecht, Herkunft, Verletzbarkeit 

und Vorerfahrungen – und andererseits von der Raumsi-

tuation. Aspekte wie Unbelebtheit, Unüberschaubarkeit, 

Verwahrlosung, fehlende Blickbeziehungen und Orientie-

rung sowie mangelhafte Beleuchtung sind typische Kenn-

zeichen von sogenannten Angsträumen. Das gemeinsame 

Element dieser Kriterien ist das Fehlen von Übersichtlich-

keit. Diese Unübersichtlichkeit lässt für die Nutzer Spiel-

raum, Bedrohungen wahrzunehmen, die jedoch meist 

nicht existieren, denn Angsträume sind selten auch tat-

sächliche Tatorte. Die individuelle Bewertung dieser Kri-

terien führt dazu, dass Angsträume hochgradig subjektiv 

wahrgenommen werden und deshalb über Bevölkerungs-

befragungen erhoben werden müssen.

Wie Angst- und Gefahrenräume vermieden werden kön-

nen ist Gegenstand der städtebaulichen Kriminalprä-

vention.   Ziel ist es, durch bauliche und sozialräumliche 

Maßnahmen Tatgelegenheiten zu reduzieren, das Sicher-

heitsempfinden zu stärken und die Rahmenbedingungen 

für ein sicheres Zusammenleben zu schaffen. Ihre Überle-

gungen gehen zurück auf das Konzept des US-amerika-

nischen Architekten Oscar Newman (1972), das die Grund-

lage der Defensible-Space-Theorie bildet. Den Kern des 

Ansatzes bildet die Forderung, die gebaute Umgebung 

baulich-räumlich so zu gestalten, dass die Bürgerinnen 

und Bürger in der Lage und bereit sind, Verantwortung für 

bestimmte Bereiche zu übernehmen. Dieser Ansatz wurde 

in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt und erweitert. 

Inzwischen liegen für Praktiker zahlreiche Handreichungen 

vor, wie etwa die „Arbeitshilfe für die Planung und Bewer-

tung öffentlicher Räume unter Sicherheitsaspekten“ der 

Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen 

(2014), die mit Kriterien und Leitfragen öffentliche Räume 

09_Sichere Räume zwischen Belebung 
und Konflikt
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analysieren hilft und Ansatzpunkte für kriminalpräventive 

(städte-)bauliche Maßnahmen bietet.

Die Belebung öffentlicher Räume
Durch Belebung wird eine zusätzliche soziale Kontrolle 

sichergestellt; sie ermöglicht es, im Notfall Hilfe zu erhalten. 

Belebung ist ein Teilelement lebendiger, urbaner Stadtquar-

tiere und damit ein Kernziel stadtplanerischer Maßnahmen.

Über die Grundprinzipien einer funktionalen und sozialen 

Mischung sowie Dichte wird Belebung explizit befördert. 

Die bewusste „Bespielung“ belebt den Stadtraum zudem 

– sei es durch Veranstaltungen und Events oder durch ent-

sprechende Infrastrukturangebote und die Ausweisung 

von Flächen für Einzelhandel oder Gastronomie. Veran-

staltungen und Kulturangebote sind zudem auch ein Mitt-

ler für die Umdeutung von Quartieren. Wenn im Zuge der 

Quartiersentwicklung eines Stadtteils bewusst überregi-

onale Veranstaltungsreihen konzipiert oder gezielt kultu-

relle Anker-Institutionen angesiedelt werden, hat dies vor 

allem einen Imagewandel dieser Quartiere zum Ziel, die 

lange Zeit von der restlichen Bevölkerung mit Begriffen wie 

Gewalt und Kriminalität assoziiert waren. Nach außen bietet 

es Möglichkeiten, diese Stadtteile in der Presseberichterstat-

tung in Zusammenhang mit anderen Themen als bisher zu 

platzieren, externe Besucher den – vermeintlich unsicheren – 

Stadtteil unmittelbar erleben zu lassen und das vermittelte 

Bild „geradezurücken“.

Die Aushandlung von Interessen im öffentlichen Raum
Sichere Räume bedeuten jedoch nicht gleichermaßen kon-

fliktfreie Räume: Der von der Stadtplanung mitentwickelte 

neue Stadtplatz, der zu einer aktiveren Nutzung des öffent-

lichen Raums beigetragen hat, kann auch mit neuen Stö-

rungen für Anwohner verbunden sein; die Clubszene, die 

für das Image einer Stadt gut ist und für deren Besucher zur 

urbanen Lebensqualität gehört, kann Ruhestörungen ver-

ursachen; das innerstädtische Wohnen, das für viele zum 

Lebensstil gehört und zu einer stadtpolitisch gewünschten 

Renaissance der Innenstädte beiträgt, produziert neue Anfor-

derungen an „Ungestörtheit“; das erfolgreiche Stadtmarke-

ting, das Touristen in die Städte zieht, sie lebendig macht 

und für Einnahmen bei Hotels, Gaststätten und Kulturein-

richtungen sorgt, kann auch damit verbunden sein, dass 

Räume vermüllen und sich die „Bereisten“ bedrängt fühlen. 

Entwicklungen und Formen urbanen Lebens sind dyna-

misch, vielmals nicht im Vorfeld planbar und mitunter auch 

Ausdruck gesellschaftlichen Wandels. Die unter dem Stich-

wort der „Mediterranisierung der Innenstädte“ zu fassende 

Entwicklung ist eben mehr als künstlicher Stadtstrand, Plas

tikpalme und Liegestuhl, sondern stellt einen Mentalitäts-

wandel in der Stadtnutzung durch Teile seiner Bewohner 

dar – verbunden mit einem fast zwangsläufigen Konflikt mit 

anderen, die die Stadt auf andere Weise nutzen möchten. 

Stadtplanung und Stadtentwicklung schaffen räumliche 

Angebote und moderieren Entwicklungsprozesse in den 

Städten. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Konflikte über 

planerische oder sozialraumorientierte Maßnahmen lösbar 

oder moderativ aufzulösen wären. Der Modus vivendi ist 

nicht planerisch herzustellen. Er ist ein sozialer Aushand-

lungsprozess und ein ständiges Neuverhandeln über die 

Formen von Urbanität, Lebensqualität, Sicherheit und des 

Miteinanderlebens. 

 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist als größtes 
Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum die 
Forschungs-, Fortbildungs- und Informationseinrichtung 
für Städte, Gemeinden, Landkreise, Kommunalverbände 
und Planungsgemeinschaften. 

Es wurde 1973 auf Initiative der deutschen Städte gegrün-
det, um Kommunalverwaltungen durch wissenschaftlich 
fundierte Forschung und Fortbildung die Umsetzung 
ihrer kommunalen Aufgaben zu erleichtern. Das Insti-
tut untersucht Fragestellungen der Kommunalpolitik, 
erforscht interdisziplinär Grundprobleme der Kommunen 
und erarbeitet methodische Grundlagen und Konzepte 
für die kommunale Planungs- und Verwaltungspraxis. For-
schungsberichte, Studien, Fortbildungsseminare sowie 
Informations- und Dokumentationsangebote dienen der 
anwendungsorientierten Vermittlung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, dem Erfahrungsaustausch zwischen den 
Kommunen und der Unterstützung bei der Umsetzung 
von Planungszielen in kommunales Verwaltungshandeln. 

Durch Seminare, Informations- und Dokumentations-
dienste sowie mehrere Veröffentlichungsreihen und Zeit-
schriften wird das im Difu erarbeitete Wissen zu kommu-
nalen Fragestellungen der Praxis zur Verfügung gestellt.
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Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit

Harald Scherer (harald.scherer@th-koeln.de)

Durch eine Kooperation zwischen dem Institut für Ret-

tungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr (IRG) an der 

Technischen Hochschule Köln und dem Verlag xEMP wurde 

im Mai 2010 die Grundlage für die Arbeitsgruppe Veran-

staltungssicherheit gelegt. Die vereinbarte Zusammenar-

beit sollte die Partner der Gefahrenabwehr und die Veran-

staltungswelt näher zusammenbringen. Kurze Zeit später 

wurde die Loveparade in Duisburg von dem bekannten 

Großschadensereignis ereilt. Daraufhin konstituierte sich 

die Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit dauerhaft, um 

den Fragestellungen der Besuchersicherheit bei Veranstal-

tungen multidisziplinär nachzugehen.

Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter der Interessenvertre-

tungen und Verbände, der nichtpolizeilichen Gefahrenab-

wehr und der Berufsfeuerwehren sowie der Betreiber von 

Versammlungsstätten, technische Verantwortliche, Ver-

anstalter und Ordnungsdienstleister an. Zu besonderen 

Schwerpunktthemen werden fallweise Gäste und Experten 

eingeladen. Zu zwei weiteren Hochschulen (Bergische Uni-

versität Wuppertal und Beuth Hochschule Berlin) bestehen 

enge Kontakte zwecks wissenschaftlichen Austausches. Die 

Arbeitsgruppe wird durch einen Beirat, in dem weitere Insti-

tutionen und Personen aktiv sind, unterstützt.

Die Veröffentlichung der Arbeitsgruppe „Eine Kultur der Ver-

antwortung“ ist kostenlos auf den Internetseiten der TH Köln 

erhältlich. In diesem Handlungsleitfaden werden vorhan-

dene Regelungen aufgelistet, neu bewertet, zusammenge-

fasst und Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau eines 

Sicherheitskonzepts aus multidisziplinärer Sicht definiert. Der 

Leitfaden richtet sich an alle Beteiligten innerhalb der Veran-

staltungsplanung und -durchführung. Die Publikation soll 

Behörden und Veranstaltern als einheitlicher Standard dienen 

und bestehende Regeln und Papiere ergänzen.

Das Papier ist in einer englischen Übersetzung ebenfalls 

kostenfrei erhältlich. Mit diesem übersetzten Papier konnte 

die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen 

(wie etwa der Event Safety Alliance) ermöglicht werden bzw. 

die Arbeitsgruppe konnte sich auf internationalen Sympo-

sien zur Besuschersicherheit präsentieren, etwa in den USA 

und in der Türkei.

Technische Hochschule Köln
Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr

Prof. Dr. Alexander Fekete  Risk and Crisis Management 

th-koeln.de, alexander.fekete@th-koeln.de

Christian A. Buschhoff, christian.buschhoff@th-koeln.de

Deutsche Theatertechnische Gesellschaft
Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG), 

gegründet im Jahr 1907, zählt zu den ältesten Berufsverbän-

den Deutschlands. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört es, 

die herstellende Industrie und die Fachleute als Anwender 

zusammenzubringen, berufliche Anforderungen an die Aus-

bildung zu formulieren und in vielen gesetzgeberischen Fra-

gen beratend und manchmal auch mahnend aktiv zu werden.

Deutsche Theatertechnik ist ein Exportschlager, sie kommt 

inzwischen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Internationale 

Sicherheitsstandards dagegen haben es oft schwerer. Dazu 

arbeiten Vertreter der DTHG in vielen Gremien und Aus-

schüssen wie beispielsweise dem DIN oder dem Bundes-

institut für berufliche Bildung mit. Für ihre mehr als 1 600 

Mitglieder, darunter Firmen, persönliche Mitglieder sowie 

Institutionen, bietet die DTHG zahlreiche Möglichkeiten, 

das Netzwerk des Verbandes zu nutzen und für den beruf-

lichen Alltag gerüstet zu sein. Dabei sollen zum Beispiel 

Weiterbildungen auf Regionaltreffen, Vorstandsbeauftragte 

als Ansprechpartner für diverse Themengebiete sowie ein 

umfangreicher Online- Fachbücher- und Stellenmarkt unter 

www.dthg.de helfen. 

Als ideeller Träger der Branchenmesse Stage Set Scenery in 

Berlin bringt die DTHG Fachpublikum aus der ganzen Welt 

in einem zweijährigen Turnus zum Wissens- und Erfah-

rungsaustausch zusammen. Sicherheitsthemen haben hier 

seit Jahren einen hohen Stellenwert und werden von Aus-

stellern wie Besuchern gleichermaßen geschätzt.

Deutsche Theatertechnische Gesellschaft e. V.,

dthg.de, centrale@dthg.de

10_Partner des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, Einrichtungen und 
Ansprechpartner



VERANSTaltungsSICHERHEIT           Kultur und Freizeit vor Ort schützen

35DStGB     DOKUMENTATION NO 141

Das eigene Wissen auf der Höhe des Augenblicks
Fachplaner*in und Leiter*in Besuchersicherheit 
– Wissenschaftlich Weiterbilden an der TH Köln
Viktoria Börner

Neue Aufgaben und sich ändernde Bedingungen in Gesell-

schaft, Wirtschaft, Technologie und Recht verlangen nach 

bedarfsgerechten, kontinuierlichen Qualifizierungsprozes

sen für Fach- und Führungskräfte. Arbeitnehmer- wie Arbeit

geber*innen sind gefordert, das eigene Wissen auf der Höhe 

des Augenblicks zu halten, um mit aktuellen sowie zukünf-

tigen Anforderungen im Berufsalltag kompetent und sicher 

umgehen zu können. Wissenschaftliche Weiterbildung im 

Rahmen von lebenslangem Lernen wird vor diesem Hinter-

grund zum Schlüssel für eine nachhaltige Beschäftigungs-

fähigkeit: Sie ermöglicht Weiterbildungsinteressierten mit 

erstem Hochschulabschluss oder einschlägiger Berufserfah-

rung, neueste Forschungsergebnisse und aktuelle wissen-

schaftliche Erkenntnisse mit praktischen Anforderungen aus 

der beruflichen Praxis am Lernort Hochschule zu verknüpfen. 

Damit leistet sie einen Beitrag zu einer beruflichen, aber auch zu 

einer persönlichen Weiterqualifizierung der Absolvent*innen 

und ihrer Positionierung im Beschäftigungswesen. 

Sich wissenschaftlich weiterzubilden heißt, anwendungs-

orientiert zu lernen und die eigene Qualifizierung konse-

quent und kontinuierlich an den aktuellen Bedarfen des 

Arbeitsumfeldes auszurichten. Dass sich diese zum Teil 

rapide ändern, an Komplexität gewinnen und dadurch zu 

einer nachhaltigen Veränderung bestehender Berufe oder 

Entstehung neuer Berufsbilder führen, ist in der Veranstal-

tungsbranche zu beobachten. Die Entwicklung der Event-

industrie als sich stetig professionalisierender Wirtschafts-

zweig führt zu einer steigenden Nachfrage an qualifizierten 

Personen, die über fundierte Fachkenntnisse zur Planung 

und Durchführung von Veranstaltungen unter Beach-

tung der zahlreichen branchenrelevanten Vorschriften und 

Gesetze sowie der finanziellen und sicherheitsrelevanten 

Risiken verfügen. 

An diesem Anforderungsprofil setzt die Weiterbildung 

zum/r Fachplaner*in und Leiter*in Besuchersicherheit an, 

die in enger Abstimmung zwischen Wissenschafts- und 

Praxisvertreter*innen konzipiert wurde und seit 2013 an der 

Technischen Hochschule Köln in Kooperation mit der Event-

Akademie in Baden-Baden durchgeführt wird. Über einen 

Zeitraum von acht Monaten werden die Teilnehmer*innen 

an 15 Präsenztagen und in den dazwischenliegenden Selbst-

lernphasen darauf vorbereitet, Planungs- und Leitungsver-

antwortung für Sicherheitskonzepte von Veranstaltungen 

jeder Größe zu übernehmen und diese mit allen Beteiligten 

einvernehmlich abzustimmen und zielführend umzusetzen. 

Die Auswahl an ingenieur-, wirtschafts- und geisteswissen-
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HIGHLIGHTS 2017
Safety in Action-Bühne
Hier dreht sich alles um das Thema Sicherheit bei 
Produktionen. An den drei Messetagen werden 
Alltagssituationen für das Publikum auf der Bühne 
in Szene gesetzt und praxisnah durch fundierte, 
didaktisch spannend aufbereitete Vorträge ergänzt. 
Ein internationaler Workshop zum Thema SIL 3 
und das Format ,Brandschutzdialog‘ runden das 
Programm ab.

Meetingpoint Besuchersicherheit
Firmen rund um das Thema Sicherheit stehen am 
Meetingpoint Besuchersicherheit für Ihre Fragen 
zur Verfügung. Der Bundesverband der Sicherheits-
wirtschaft (BDSW) und die Verwaltungs-Berufs- 
genossenschaft (VBG) präsentieren sich in Halle 22.

INTERNATIONAL STAGE  
TECHNOLOGY CONFERENCE
Die hochkarätige, 2-tägige International Stage 
Technology Conference wird von der DTHG mit 
Unterstützung der Messe Berlin organisiert. 
Sie findet im Palais am Funkturm statt.

LightLab
In Halle 20 im 200 m² großen LightLab können Sie 
aktuelle Fragestellungen im Bereich Licht diskutieren 
und in Workshops, Round Tables und Live-Präsenta-
tionen Tipps und Tricks für Ihren Berufsalltag erlernen. 
Kuratiert wird das LightLab vom international renom-
mierten Lichtdesigner Manfred „Ollie“ Olma von der 
Firma mo2 design mit Unterstützung der Firmen xEMP
und NÜSSLI Deutschland.

SoundLab 
Im 110 m² großen SoundLab in Halle 22 dreht sich 
alles um das Thema Audio, Akustik und Beschallungs-
technik. Der Laborcharakter des SoundLabs bietet 
Audio-Interessierten die Möglichkeit, sich live vom 
Klang der modernsten Audiotechnologien zu über-
zeugen, Fragen zu stellen und sich zu praktischen Heraus-
forderungen auszutauschen. Neueste Entwicklungen 
und Lösungen werden unter Live-Bedingungen vorge-
führt und können mit Experten vor Ort und in der eigens 
eingerichteten SoundLab-Lounge diskutiert werde.

Aus- und Weiterbildung
Im von der DTHG nach Entwürfen der Hochschule für 
Bildende Künste Dresden und mit Unterstützung der 
Unternehmen CAST, ETC und Lichtblick entwickelten 
Anatomischen Theater präsentieren sich Aus- und 
Weiterbildungsträger mit Vorträgen, Präsentationen
von Abschlussarbeiten, Live-Vorführungen und 
Workshops. 

Weltenbauer.Award
Die DTHG prämiert mit dem Weltenbauer.Award die 
originellste und überzeugendste technische Umsetzung 
einer künstlerischen Idee in einer Aufführung eines 
Theaters, einer Show oder Event-Produktion aus dem 
Jahr 2015/2016.
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NÄCHSTER MESSETERMIN: 18. – 20. JUNI 2019
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